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A. Das Eherecht
I. Das Rechtsinstitut der Ehe

1Der franzçsische Code civil definiert die Ehe nicht; er begn�gt sich damit, die Hauptmerkmale dieses Rechtsinsti-
tuts zu bestimmen: verschiedenen Artikeln des C. civ. (insbesondere Art. 144) wird entnommen, dass die Ehe
Partner unterschiedlichen Geschlechts, eine Willenseinigung (Art. 146) und bestimmte Formen (Art. 165) ver-
langt. Es ist ein Rechtsgesch�ft, durch das Mann und Frau eine vom Zivilrecht organisierte Lebensgemeinschaft
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herstellen. Die Willenseinigung der beiden Parteien f�hrt zur Anwendung eines gesetzlichen Modells. So wie in
den meisten anderen europ�ischen Staaten wird in Frankreich seit dreißig Jahren festgestellt, dass immer weniger
Ehen geschlossen1 und immer mehr Scheidungen ausgesprochen werden.2

II. Die Eingehung der Ehe
2 Die k�nftigen Ehegatten m�ssen ein bestimmtes Alter (18 Jahre f�r M�nner, 15 Jahre f�r Frauen, siehe Art. 144

C. civ.) erreicht haben; jedoch kann aufgrund „schwerwiegender Gr�nde“ (motifs graves, çfter handelt es sich
hierbei um eine Schwangerschaft) die Eheschließung vom Staatsanwalt (procureur de la R�publique) ausnahms-
weise gestattet werden, wenn einer der Partner das gesetzliche Alter noch nicht erreicht hat.3

3 Das franzçsische Recht sieht kein Ehehindernis aufgrund der schlechten Gesundheit eines der k�nftigen Ehegatten
vor, soweit der Betroffene in der Lage ist, eine freie Willensbestimmung zu treffen und zu �ußern.4 Allerdings
muss sich jeder Verlobte vor der Eheschließung einer �rztlichen Untersuchung unterziehen (Art. 63 Abs. 2 C.
civ.), denn sie m�ssen dem Standesbeamten vor dem Aufgebotsverfahren ein �rztliches Attest (certificat pr�nup-
tial), das in den letzten zwei Monaten ausgestellt wurde, vorlegen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden dem
anderen Verlobten nicht mitgeteilt und das Attest enth�lt keine medizinische Information, sondern nur eine Best�-
tigung, dass der Verlobte �rztlich untersucht wurde. Es geht nur darum, dass jeder k�nftige Ehegatte sich f�r die
Ehe in Kenntnis seines Gesundheitszustands entscheidet.

4 Sogar ein Sterbender kann heiraten (sog. mariage in extremis), soweit er noch in der Lage ist, seinen Willen zu
�ußern.5 Art. 171 C. civ. gestattet sogar die sog. mariages posthumes (Eheschließung nach Tod eines der Verlob-
ten) aufgrund einer vom Staatspr�sidenten (Pr�sident de la R�publique) erteilten Genehmigung,6 verlangt jedoch
in diesem Fall, dass die offiziellen Formalit�ten, die den Willen des Verstorbenen erkennbar machen, schon vor-
genommen worden sind. Die Ehe gilt dann als am Tag vor dem Tod des Verlobten geschlossen; sie f�hrt aller-
dings keine erbrechtlichen bzw. g�terrechtlichen Rechtsfolgen herbei.

5 Der Code civil sieht gewisse Ehehindernisse vor, die dazu dienen, eine gewisse Moralit�t zu sch�tzen und die
Eheschließung zwischen nahen Verwandten bzw. Verschw�gerten oder bei Bestehen einer anderweitigen bzw.
vorherigen Ehe zu verbieten.

6 1. Ehehindernisse und deren Pr�fung. a) Ehehindernisse zwischen nahen Verwandten bzw. Ver-
schw�gerten. Art. 161–164 C. civ. regeln die Eheverbote zwischen Verwandten bzw. Verschw�gerten. Einige
haben einen absoluten Charakter, andere sind nur relativ und kçnnen Gegenstand einer „Befreiung“ (dispense)
sein.

7 aa) Absolute Ehehindernisse. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie
(Art. 161 C. civ., also zwischen Eltern-Kind, Großeltern-Enkel etc.) sowie vollb�rtigen oder halbb�rtigen
Geschwistern (Art. 162 C. civ). Dieses Eheverbot beruht auf der langen Tradition des Inzesttabus und wird sogar
auf den Schw�gerschaftskreis ausgedehnt, denn ein Schw�gerschaftsverh�ltnis in gerader Linie begr�ndet in
Frankreich ein Eheverbot, wobei der Staatspr�sident f�r eine Eheschließung zwischen Verschw�gerten in gerader
Linie (z.B. Schwiegermutter und Schwiegersohn, Schwiegervater und Schwiegertochter) eine Befreiung vom Ver-
bot erteilen kann, wenn die Person, durch die das Schw�gerschaftsverh�ltnis begr�ndet wurde, verstorben ist (Art.
164 C. civ.). Es besteht dagegen kein Eheverbot mehr bei Schw�gerschaft in Seitenlinie (z.B. zwischen Schwager
und Schw�gerin) seit dem Gesetz v. 11.7.1975.7

8 Adoption f�hrt auch zu Eheverboten. Das franzçsische Recht unterscheidet zwischen adoption simple (einfacher
Adoption) und adoption pl�ni�re (Volladoption). Bei der ersteren wird die Ehe zwischen Adoptiveltern und dem
adoptiertem Kind sowie seinen Kindern verboten. Das Eheverbot gilt auch zwischen dem Adoptivkind und dem
Ehegatten des Annehmenden und zwischen dem Annehmenden und dem Ehegatten des Adoptivkindes, solange
die Person, durch die das Schw�gerschaftsband hergestellt wurde, noch am Leben ist (Art. 366 C. civ.). Dagegen
besteht kein Eheverbot zwischen dem Adoptivkind und den Verwandten in aufsteigender Linie des Annehmenden
bzw. den Geschwistern des Annehmenden. Die Eheverbote bestehen auch gegen�ber der Blutsverwandschaft des
Adoptivkindes (Art. 364 C. civ.). Das Gleiche gilt im Falle einer Volladoption (Art. 356 C. civ.).

L�nderbericht

1972 Ferrand

1 416.000 in 1972, 250.000 im Jahre 1998, 303.000 in
2001, 280.300 in 2003, s. B�nabent, Rn 34.

2 Jede dritte Ehe (sogar jede zweite in Paris und Vororten)
wird geschieden.

3 Laut B�nabent, Rn 43, erteilt der Staatsanwalt eine solche
Erlaubnis in ungef�hr 400 F�llen pro Jahr.

4 Allerdings kçnnte der andere Ehegatte, der sich �ber die
Gesundheit des Partners get�uscht hat bzw. get�uscht
wurde, unter bestimmten Voraussetzungen die Ehe wegen
Irrtums anfechten, s. Art. 180 C. civ. (Irrtum entweder

�ber die Person selbst, was hçchst selten ist, oder �ber die
wesentlichen Eigenschaften der Person – qualit�s essen-
tielles de la personne).

5 S. CCass. Civ. I, 2.12.1992, D. 1993. 409 m. Anm. Bou-
langer.

6 S. z.B. CCass. Civ. I, 6.12.1989, D. 1990. 225 m. Anm.
Hauser; JCP 1990. II. 21 557 m. Anm. Boulanger;
30.3.1999, Bull. civ. I, Nr. 114.

7 D. 1975. L. 426.
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9Bei Volladoption (adoption pl�ni�re) sieht der Code civil f�r Eheverbote in der Adoptivfamilie keine spezifische
Regelung vor, so dass die Bestimmungen, die f�r die eheliche Kindschaft gelten, analog anzuwenden sind.

10bb) Relative Ehehindernisse: Mçglichkeit einer Befreiung (dispense). Drei Sorten von Ehehindernissen
kçnnen Gegenstand einer Befreiung (dispense) durch den Staatspr�sidenten aufgrund „schwerwiegender Gr�n-
de“ (motifs graves) sein:
– das Eheverbot zwischen Onkel und Nichte, Tante und Neffe (Art. 164 Nr. 3 C. civ.),
– das Eheverbot zwischen Adoptivkindern einer Person sowie zwischen dem Adoptivkind und den Kindern des

Annehmenden (Art. 366 C. civ.),
– das Eheverbot zwischen Verschw�gerten in gerader Linie, wenn die Person, durch die das Schw�gerschafts-

verh�ltnis begr�ndet wurde, verstorben ist (Art. 164 Nr. 1 C. civ.).

11b) Ehehindernisse aufgrund des Verbots der Doppelehe. Das Prinzip der Monogamie gilt traditionell im
franzçsischen Recht; die Doppelehe (bigamie) ist sogar eine Straftat (Art. 433–20 C. p�nal: Es ist jetzt ein Ver-
gehen und kein Verbrechen mehr). Laut Art. 147 C. civ. kann keine neue Ehe geschlossen werden, bevor die erste
aufgelçst worden ist. Allerdings kçnnen im Ausland Ehen geschlossen werden, die dem franz. Prinzip der Mono-
gamie und dem Verbot der Doppelehe zuwiderlaufen. Wenn eine solche Ehe im Ausland g�ltig geschlossen wur-
de, kann sie in Frankreich ihre Wirkungen entfalten,8 unter der Voraussetzung, dass die Ehegatten beide dem
polygamen Statut unterstehen.9

12c) Ehehindernisse aufgrund einer vorherigen Ehe. Die Tatsache, dass eine Person schon fr�her verheiratet
war, hindert sie nicht daran, wieder zu heiraten, wenn die erste Ehe aufgelçst worden ist. Allerdings gelten Son-
derbestimmungen f�r Frauen. Art. 228 C. civil bestimmt, dass eine Frau eine neue Ehe erst 300 Tage nach Auf-
lçsung der ersten Ehe (sog. d�lai de viduit�) schließen kann. Diese Regel gilt unabh�ngig vom Auflçsungsgrund
der ersten Ehe (Tod, Scheidung, Nichtigerkl�rung). Sie beruht auf dem Willen des Gesetzgebers, jegliche Unsi-
cherheit �ber die Vaterschaft f�r den Fall auszuschließen, dass die Frau, die wieder heiratet, schwanger ist. Die
Frist l�uft ab dem Tode des ersten Ehegatten bzw. ab der endg�ltigen Scheidungsentscheidung.10 Die Frist kann
gek�rzt bzw. gestrichen werden, wenn die Frau nach der Eheauflçsung entbindet oder durch �rztliches Attest
nachweist, dass sie nicht schwanger ist. Wenn diese gesetzliche Voraussetzung nicht beachtet wird, muss der
Standesbeamte die Eheschließung verschieben; wenn er dies nicht tut, ist die Ehe trotzdem g�ltig geschlossen.

132. Die Trauung. a) Die Eheschließungsfreiheit. Die Eheschließungsfreiheit hat Verfassungsrang (principe
de valeur constitutionnelle).11 Wenn z.B. eine Schenkung ein Eheschließungsverbot f�r den Beschenkten (sog.
clause de c�libat) enth�lt, entscheidet die Rechtsprechung, dass die Klausel nichtig ist, wenn der Beweggrund des
Schenkenden nicht legitim war (z.B. im Falle einer „jalousie posthume“, Eifersucht nach dem Tode).12

14Als Vorstadium zur Ehe kann ein Verlçbnis stattfinden. Im Gegensatz zum deutschen Recht enth�lt der Code
civil keine Regelung betreffend das Verlçbnis, das keinen Vertrag darstellt. Nach der Rechtsprechung ist ein Ehe-
versprechen nichtig, denn es verstçßt gegen die Freiheit, die bei der Eheschließung herrschen muss. Allerdings
kann der Verlobte, der das Verlçbnis einseitig auflçst, zu Schadensersatz verpflichtet werden, wenn er im Hin-
blick auf die Umst�nde der Auflçsung schuldhaft gehandelt hat, z.B. im Falle einer beleidigenden bzw. plçtzli-
chen oder sehr sp�ten13 Auflçsung. Zum Teil wurde auch entschieden, dass illegitime Auflçsungsgr�nde wie z.B.
das Vermçgen des Verlobten oder seine soziale Herkunft zu Schadensersatz verpflichten; die Tatsache, dass die
Verlobte schwanger ist bzw. schon ein Kind vom Verlobten hat, wird auch ber�cksichtigt.14 Manchmal erweckt
die Rechtsprechung den Eindruck, als ob jegliche Verlçbnisauflçsung schuldhaft sei, wenn der Verlobte nicht
nachweisen kann, dass er legitime, berechtigte Gr�nde daf�r hatte.15

Frankreich

Ferrand 1973

8 CCass. Civ. I, 22.4.1986, D. 1986. IR. 270 m. Anm.
Audit.

9 Wenn z.B. eine Franzçsin jemanden heiratet, der schon
anderweitig verheiratet ist, wird die Ehe in Frankreich
nicht anerkannt, s. CCass. Civ. I, 6.7.1988, Rev. crit. DIP
1989, 71 m. Anm. Lequette.

10 Wenn jedoch der Familienrichter durch Verordnung das
Getrenntleben (r�sidence s�par�e) der Ehegatten f�r die
Dauer des Scheidungsverfahrens gestattet hat, l�uft die
Frist ab Verk�ndung dieser Verordnung ab.

11 S. Entscheidung vom franz. Verfassungsrat �ber das
PACS-Gesetz, 9.11.1999, Nr. 99–419 DC, Journal Offi-
ciel v. 16.11.1999; D. 2000. Somm. 424 m. Anm. Garne-
ri; JCP 2000. I. 261, Nr. 15 ff., m. Anm. Mathieu und
Verpeaux.

12 Sonst darf grunds�tzlich die Eheschließung nicht vertrag-
lich verboten werden, s. z.B. CCass. Soc., 7.2.1968, D.
1068. 428 (Nichtigkeit von solchen Klauseln im Arbeits-
vertrag von Stewardessen); 17.3.1971, JCP 1971. II. 16
870 (K�ndigung eines Arbeitnehmers wegen Heirat).
Anderer Ansicht aber in einem sehr speziellen Fall s.
CCass. Ass. pl�n., 9.5.1978, D. 1978. 541 (K�ndigung
einer Lehrerin bei einer katholischen Schule nach ihrer
Wiederheirat).

13 Z.B. vier Tage vor der Hochzeit, s. CA Paris, 1.7.2000, D.
2000. Somm. 411 m. Anm. Lemouland; CA Paris,
12.5.1987, D. 1987. IR. 142 (einen Tag vor der Hochzeit).

14 S. CCass. Civ. I, 3.1.1980, Bull. civ. I, Nr. 5.
15 S. CCass. Civ. I, 29.4.1981, Bull. civ. I, Nr. 143 und 144;

B�nabent, Rn 91.
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Die �blichen Geschenke (pr�sents d’usage) d�rfen behalten werden; kostbare Geschenke m�ssen grunds�tzlich
zur�ckgegeben werden,16 aber die Gerichte entscheiden zum Teil, dass sie behalten werden d�rfen, wenn die Ver-
lçbnisauflçsung auf einem Verschulden des Schenkenden beruht. Dies gilt allerdings nicht f�r Familienschmuck
(bijoux de famille), der in der Familie bleiben muss, von der er stammt, und daher zur�ckgegeben werden muss
unabh�ngig vom Wert des Schmucks und von den Umst�nden der Verlçbnisauflçsung.

15 b) Die Einwilligung. aa) Einwilligung der k�nftigen Ehegatten. Art. 146 C. civ. verlangt die Einwilligung
von beiden Parteien. Es muss sich um einen wirklichen und bewussten Willen (volont� r�elle et consciente) han-
deln.

16 Scheinehe (mariage simul�) – Die Eheschließung kann dazu benutzt werden, eine oder mehrere Sekund�rwirkun-
gen (z.B. den Erwerb der franzçsischen Staatsangehçrigkeit) der Ehe zu erreichen, ohne dass eine wirkliche
Lebensgemeinschaft beabsichtigt ist. Der Kassationshof hat sich grunds�tzlich f�r einen Mittelweg entschieden:
Die Ehe ist nichtig, wenn die Ehegatten nur ein der Ehe fremdes Ergebnis erreichen wollten, w�hrend sie g�ltig
bleibt, wenn die Ehegatten die gesetzlichen Wirkungen der Ehe nur einschr�nken wollten, z.B. weil sie nur einem
gemeinsamen Kind die Ehelichkeit sichern wollten.17 Diese Unterscheidung ist jedoch nicht immer leicht vor-
zunehmen. �fter wird auch von der Rechtsprechung entschieden, dass die Ehe in einem solchen Fall g�ltig bleibt,
die beabsichtigte Wirkung aber (wie z.B. der Erwerb der franzçsischen Staatsangehçrigkeit) nicht entfaltet.18

Sowohl der gutgl�ubige Ehegatte als auch der Staatsanwalt verf�gen nun �ber eine Nichtigkeitsklage, wenn die
Ehe „en fraude � la loi“ (bei Gesetzesumgehung) geschlossen wurde.

17 Willensm�ngel (vices du consentement) – Die Arglist (dol) ist kein Anfechtbarkeitsgrund im franzçsischen Fami-
lienrecht. Nur die Drohung (violence) und der Irrtum (erreur) werden ber�cksichtigt. Laut Art. 180 Abs. 1
C. civ. kann die Ehe, die unter Drohung geschlossen wurde, nur von den Ehegatten oder von demjenigen, dessen
Einwilligung nicht frei war, angefochten werden. Art. 180 Abs. 2 C. civ. behandelt den Irrtum: Bei Irrtum �ber
die Person19 oder �ber die wesentlichen Eigenschaften eines Ehegatten (erreur sur la personne ou sur les qualit�s
essentielles de la personne)20 kann der andere Ehegatte die Ehe anfechten.

18 bb) Eheerlaubnisse (autorisations). Wenn ein Minderj�hriger heiraten will, braucht er daf�r die Einwil-
ligung (autorisation) seiner Eltern. Wenn das Kind ehelich ist, wird die Einwilligung beider Elternteile verlangt.
Bei Dissens zwischen den Eltern gilt die Erlaubnis als erteilt (Art. 148 C. civ.). Wenn ein Elternteil verstorben
oder nicht in der Lage ist, seinen Willen zu �ußern, reicht die Einwilligung des anderen Elternteils (Art. 149
C. civ.). Wenn beide Eltern verstorben oder nicht in der Lage sind, ihren Willen zu �ußern, wird die Einwilligung
von den Großeltern erteilt (Art. 150 C. civ.). Wenn es keine Verwandten in aufsteigender Linie gibt, die ihren
Willen �ußern kçnnen, wird die Einwilligung vom Familienrat (conseil de famille) erteilt (Art. 159 C. civ.).

19 Bei minderj�hrigen Adoptivkindern m�ssen die Adoptiveltern der Ehe einwilligen. Bei nichtehelichen Kin-
dern kommt es darauf an, von wem das Kind anerkannt worden ist. Wenn es von Vater und Mutter anerkannt
worden ist, gen�gt die Einwilligung von einem Elternteil; das Gleiche gilt, wenn nur ein Elternteil das Kind aner-
kannt hat. Wenn das Kind nicht anerkannt worden ist, oder wenn die Eltern nicht in der Lage sind, ihren Willen
zu �ußern, erteilt der Familienrat die Zustimmung zur Ehe.

20 Vollj�hrige unter Vormundschaft (tutelle) bzw. Pflegschaft (curatelle) – Wenn ein Vollj�hriger unter Vor-
mundschaft heiraten will, muss die Zustimmung zur Ehe von seinen Eltern bzw. vom Familienrat nach �rztlicher
Stellungnahme erteilt werden (Art. 506 C. civ.). Bei Pflegschaft muss sie von dem Pfleger bzw. vom Vormund-
schaftsrichter erteilt werden (Art. 514 C. civ). Die Heirat ist aber nur mçglich, wenn der Vollj�hrige sich in einem
Zustand befindet, der eine persçnliche Einwilligung in die Ehe mçglich macht.

21 c) Die Voraussetzungen der Eheschließungsform. aa) Vor der Eheschließung: das Aufgebotsverfah-
ren. Dem Eheschließungsakt geht ein vorbereitendes Verfahren vor dem Standesamt voraus. Laut Art. 63 ff.
C. civ. muss zehn Tage lang im Rathaus ein Aushang die geplante Eheschließung ank�ndigen.21 Der Standes-
beamte darf das Aufgebotsverfahren erst einleiten, wenn er im Besitz der �rztlichen Atteste und der Geburtsurkun-
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16 Art. 1088 C. civ.: Eine Schenkung, die in der Absicht der
Ehe gemacht wird, ist hinf�llig, wenn die Ehe nicht
geschlossen wird.

17 S. CCass. Civ. I, 20.11.1963, D. 1964. 465 m. Anm. Ray-
mond; JCP 1964. II. 13 498 m. Anm. Mazeaud.

18 CCass. Civ. I, 17.11.1981, D. 1982. 573 m. Anm. Guiho;
JCP 1982. II. 19 842 m. Anm. Gobert. Einige Gerichte
haben jedoch in einem solchen Fall die Ehe f�r nichtig
erkl�rt, s. CA Bordeaux, 30.6.1983, JCP 1984. IV. 504;
CA Bourges, 23.4.1996, JCP 1997. IV. 1 484.

19 Allerdings rechtfertigt ein Irrtum �ber den Namen, die
Staatsangehçrigkeit oder das Alter grunds�tzlich nicht zur

Anfechtung der Ehe, s. CCass. Civ. I, 19.2.1975, Bull.
civ. I, Nr. 80; Trib. Civ. Seine, 6.12.1949, D. 1950. 103.

20 Z.B. ein Irrtum �ber den Geisteszustand des Ehegatten, s.
TGI Tarascon, 8.7.1981, R�p. Defr�nois 1982, 1 240 m.
Anm. Massip; CA Paris, 1.12.1988. D. 1989. IR. 6 (De-
pressionen eines Ehegatten); �ber seine sexuelle Eignung,
s. CA Paris, 26.3.1982, Gaz. Pal. 1982. 519 m. Anm. J.M.

21 Bei schwerwiegenden Gr�nden kann der Staatsanwalt
(procureur de la R�publique) anordnen, dass auf den Aus-
hang verzichtet wird.



H:/dav/Familienrecht/Laenderberichte.3d from 12.11.2004
Page size: 240,00 x 240,00 mm

den der beiden Verlobten ist. Wenn er diese Regeln nicht beachtet, kann er zu einem Bußgeld in Hçhe von 3–30 E

verurteilt werden. Bei diesen Formalit�ten muss der Standesbeamte den k�nftigen Ehegatten gewisse Informatio-
nen22 �ber das Ehe- und Familienrecht erteilen (Gesetz v. 3.12.200123 und D�cret v. 23.12.200224).

22bb) Die Eheschließung selbst. Einspruch (opposition) – Jeder, der von einem Ehehindernis weiß, kann den
Standesbeamten dar�ber informieren. Dies kann durch eine inoffizielle Mitteilung (avis officieux) oder durch
einen echten Einspruch (opposition) geschehen. Bei Einspruch muss der Standesbeamte die Eheschließung ver-
weigern, ohne die Begr�ndetheit des Einspruchs beurteilen zu d�rfen. Nur bestimmte Personen d�rfen einen sol-
chen Einspruch gegen die Eheschließung erheben: die Verwandten in aufsteigender Linie (Art. 173 C. civ.), die
Staatsanwaltschaft (Art. 175–1 C. civ., der nicht geschiedene Ehegatte (allerdings nur wegen Doppelehe, Art. 172
C. civ.), gewisse Verwandte in Seitenlinie (Geschwister, Onkel und Tante … bei fehlender Zustimmung des Fami-
lienrats zur Eheschließung bzw. Geistesstçrung des k�nftigen Ehegatten, Art. 174 C. civ.), der Pfleger bzw. der
Vormund in �hnlichen F�llen. Der Einspruch (opposition) hindert den Standesbeamten daran, die Trauung vor-
zunehmen; der Einspruch bleibt ein Jahr g�ltig und kann ggf. wiederholt werden. Die Verlobten kçnnen den Pr�-
sidenten des Tribunal de grande instance anrufen, der innerhalb von zehn Tagen entscheiden muss und den Ein-
spruch aufheben kann, wenn kein Ehehindernis besteht (Art. 175–2 letzter Abs. C. civ.)
Der Standesbeamte kann ebenfalls die Staatsanwaltschaft anrufen, wenn gewichtige Indizien vermuten lassen,
dass es an der Einwilligung eines der k�nftigen Ehegatten (oder beider) fehlt, so dass die Ehe sp�ter aufgehoben
werden kçnnte. Der Staatsanwalt verf�gt dann �ber zwei Wochen, um gegen die Eheschließung Einspruch zu
erheben. Das Zivilgericht kann unter den Voraussetzungen von Art. 175–2 C. civ. den Einspruch aufheben.

23Trauungsort – Die Trauung findet bei dem Standesamt (Rathaus) der Gemeinde statt, in der einer der Verlobten
seit mindestens einem Monat seinen Wohnsitz bzw. seinen Aufenthalt hat (Art. 74 C. civ.). Bei schwerer Krank-
heit bzw. Gebrechen eines Verlobten kann der zust�ndige Standesbeamte am Wohnsitz eines der Verlobten die
Trauung vornehmen. Beide Ehegatten sowie zwei bis vier Zeugen m�ssen anwesend sein. Der Trauvorgang ist
çffentlich.25

243. Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der Ehe (nullit�s du mariage). Art. 181 ff. C. civ. behandeln den Fall, in
dem die Ehe entweder nichtig (nullit� absolue) oder anfechtbar (nullit� relative) ist. In zwei F�llen kann die Ehe
angefochten werden:
– bei Willensmangel bei einem der Ehegatten (Drohung bzw. Irrtum, Art. 181 und 182 C. civ.),
– bei fehlender Einwilligung (d�faut d’autorisation) von bestimmten Personen (Art. 182 C. civ.: Eheschliebung

eines Minderj�hrigen ohne die Zustimmung der Eltern, der Grobeltern bzw. des Familienrats).

25a) Sieben Nichtigkeitsgr�nde. Laut Art. 184 und 190–1 C. civ. kann die Ehe f�r nichtig erkl�rt werden:
– bei fehlendem Willen eines bzw. beider Ehegatten (absence de consentement, z.B. bei Geistesstçrung oder

bei Scheinehe),
– bei Eheschliebung eines Ehegatten, der das gesetzliche Alter noch nicht erreicht hatte (impubert�),
– bei Doppelehe (bigamie),
– bei Inzest (siehe oben Rn 7 die Ehehindernisse bei nahen Verwandten bzw. Verschw�gerten),
– bei Unzust�ndigkeit des Standesbeamten (incomp�tence de l’officier d’�tat-civil), obwohl die Rechtsprechung

in einem solchen Fall nicht immer die Nichtigkeit ausspricht,
– bei Nichtçffentlichkeit des Trauvorgangs (clandestinit�), wobei die Gerichte einen gewissen Beurteilungs-

spieraum haben, um die Ehe f�r nichtig oder nicht wirksam zu erkl�ren,26

– bei fraude � la loi (Gesetzesumgehung), Art. 190–1 C. civ., auf Antrag eines Ehegatten bzw. der Staats-
anwaltschaft binnen Jahresfrist.

26b) Anfechtbarkeit (nullit� relative). Bei Bestehen eines Willensmangels kann nur der Ehegatte, zum Schutze
dessen das Gesetz die Anfechtbarkeit vorsieht, die Ehe anfechten. Bei Anfechtbarkeit wegen Gesch�ftsunf�higkeit
kann nur der gesch�tzte Ehegatte selbst oder die Personen, die der Eheschliebung zuzustimmen hatten, die Ehe
anfechten.

27c) Nichtigkeit (nullit� absolue). Bei Nichtigkeit (nullit� absolue) kann grunds�tzlich jeder Interessent das
Gericht anrufen. Einige Einschr�nkungen werden jedoch vom Gesetz vorgesehen: Wenn Erben in Seitenlinie,
Kinder aus einer vorherigen Ehe bzw. die Gl�ubiger eines Ehegatten die Nichtigkeitsklage einreichen, m�ssen sie

Frankreich

Ferrand 1975

22 Namensrecht, eheliche Rechte und Pflichten, Unterhalts-
pflichten, Kindschaftsrecht, Adoption, elterliche Sorge,
Ehewohnung, Steuerrecht, Eheg�terrecht und erbrecht-
liche Anspr�che des �berlebenden Ehegatten.

23 Journal Officiel v. 4.12.2001, s. 19279.

24 Journal Officiel v. 29.12.2002, s. 21942.
25 Zu den gesetzlichen Bestimmungen, die der Standes-

beamte den Ehegatten vorlesen muss, s. Art. 75 C. civ.
26 In diesem Sinne B�nabent, Rn 134.
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ein bestehendes und aktuelles finanzielles Interesse darlegen (Art. 187 C. civ.). Der Staatsanwalt kann ebenfalls
auf Nichtigkeit klagen, aber nur solange die Ehegatten am Leben sind.

28 d) Verj�hrung (precription). Die Verj�hrungsfrist betr�gt grunds�tzlich27 bei Nichtigkeitsgr�nden dreißig Jah-
re, bei Anfechtungsgr�nden nur f�nf Jahre ab dem Zeitpunkt, in dem der Ehegatte den Irrtum festgestellt hat bzw.
in dem die Drohung aufgehçrt hat.

29 e) Heilung von Eheschließungsm�ngeln. Gewisse Nichtigkeits- bzw. Anfechbarkeitstatbest�nde kçnnen
geheilt (confirmation) werden. Zum Beispiel kann die Nichtigkeit wegen impubert� (Eheunm�ndigkeit) dadurch
geheilt werden, dass der betroffene Ehegatte inzwischen seit sechs Monaten das gesetzliche Alter erreicht hat oder
dass die Frau, die bei der Eheschließung keine 15 Jahre alt war, inzwischen schwanger ist. Bei fehlender Zustim-
mung der Eltern wird die Nichtigkeit gegen�ber den Ehegatten ein Jahr nach Erreichen des Vollj�hrigkeitsalters
des Ehegatten, f�r dessen Eltern ein Jahr ab Kenntnisnahme der Eheschließung, geheilt. Formm�ngel bei der
Trauung kçnnen auch von den Ehegatten nicht mehr geltend gemacht werden, wenn sie offenkundig wie Ehegat-
ten zusammenleben (Art. 196 C. civ.). Bei Willensm�ngeln kann der Mangel dadurch geheilt werden, dass die
Ehegatten mindestens sechs Monate lang seit Kenntnis des Irrtums bzw. seit Ende der Drohung zusammengelebt
haben.

30 f) Wirkungen der Anfechtung bzw. der Nichtigerkl�rung. Grunds�tzlich wird die Ehe r�ckwirkend auf-
gelçst. Allerdings sieht Art. 201 C. civ. bei gutem Glauben28 mindestens eines Ehegatten die Mçglichkeit einer
Auflçsung ohne R�ckwirkung vor (mariage putatif). Der gute Glaube muss im Zeitpunkt der Eheschließung vor-
liegen; er wird vermutet.29 In einem solchen Fall werden alle Ehewirkungen, die bis zur Auflçsung der Ehe einge-
treten sind, aufrechterhalten: Erwerb einer Staatsangehçrigkeit, Schenkungen unter Ehegatten, G�terrecht etc.30

Wenn nur ein Ehegatte gutgl�ubig war, entfalten sich die Ehewirkungen nur zu seinen Gunsten. Die Kinder blei-
ben in jedem Falle ehelich, selbst wenn beide Ehegatten bçsgl�ubig waren.

III. Die Ehescheidung
31 Das franzçsische Scheidungsrecht wurde durch das Gesetz v. 11.7.197531 grundlegend reformiert. Es wird nun in

Art. 229 ff. C. civ. geregelt; vor kurzem wurde allerdings vor dem Parlament eine neue Reform beraten, die das
Scheidungsverfahren vereinfachen, die Scheidungsgr�nde �ndern und die Scheidungswirkungen zum Teil refor-
mieren will. Das Gesetz,32 das das Verschulden als Scheidungsgrund aufrechterh�lt, dennoch die Scheidung bei
Einvernehmen der Ehegatten noch erleichtert, wurde im Mai 2004 verabschiedet. Das neue Gesetz Nr. 2004-439
vom 26.5.200433 wird am 1.1.2005 in Kraft treten.

32 1. Scheidungsgr�nde (causes de divorce). Das Gesetz v. 11.7.197534 sieht verschiedene Scheidungsgr�nde
vor:
– das Einvernehmen der beiden Ehegatten mit zwei Modellen: entweder 1) gemeinsamer Scheidungsantrag der

Ehegatten (divorce sur requÞte conjointe) oder 2) einseitiger Scheidungsantrag eines Ehegatten, der Fakten
erw�hnt, die beiden Ehegatten zuzurechnen sind und die Aufrechterhaltung der Lebensgemeinschaft unertr�g-
lich machen (divorce demand� par un �poux et accept� par l’autre), und Zugeben dieser Fakten durch den
anderen Ehegatten, der die Scheidung akzeptiert,

– die Scheidung aufgrund eines Verschuldens eines Ehegatten (bzw. der beiden Ehegatten, z.B. wenn der
Beklagte eine Widerklage einreicht und das Verschulden des Kl�gers geltend macht),

– die Scheidung aufgrund einer faktischen Trennung von sechs Jahren bzw. einer schweren Geisteskrankheit
des beklagten Ehegatten seit mindestens sechs Jahren (divorce pour rupture de la vie commune ou pour alt�-
ration des facult�s mentales). Dieser Scheidungstyp wurde durch die Scheidungsreform 2004 abgeschafft.

Im Jahr 2002 gab es 114.620 Scheidungen; davon waren 65.374 einvernehmliche Scheidungen (48.818 divorces
sur requÞte conjointe, 16.556 divorces sur demande accept�e), also insgesamt 54,7% der gesamten Scheidungs-
anzahl. 42,2% waren Scheidungen wegen Verschuldens. 1,5% der Scheidungen wurden aufgrund einer faktischen
Trennung von sechs Jahren bzw. aufgrund der Geisteskrankheit eines Ehegatten ausgesprochen.35 Das franzçsi-
sche Recht kennt ebenfalls noch die Trennung von Tisch und Bett (s�paration de corps, Art. 296 ff. C. civ.), die
allerdings eine immer bescheidenere Rolle in der Praxis spielt.
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27 Allerdings gilt laut Art. 190–1 C. civ. eine Jahresfrist bei
fraude � la loi.

28 Der gute Glaube setzt eine Unkenntnis des Ehehindernis-
ses durch den Ehegatten voraus.

29 CCass. Civ. I, 15.1.1980, Bull. civ. I, Nr. 26.
30 Der Kassationshof hat sogar entschieden, dass der Richter

bei Nichtigerkl�rung der Ehe einem der Ehegatten eine
sog. Prestation compensatoire (Pauschalentsch�digung
nach der Scheidung) zusprechen kann, s. CCass. Civ. I,

23.10.1990, D. 1991. 214 m. Anm. Mascala; CA Paris,
14.6.1995, D. 1996.156 m. Anm. Boulanger.

31 D. 1975. L. 426.
32 S. www.assemblee-nationale.fr/dossiers/12/divorce.asp.
33 Journal Officiel v. 27.5.2004, S. 9319.
34 D. 1975. L. 426.
35 S. Annuaire statistique de la Justice 2002, Documentation

franÅaise 2003, S. 83.
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33a) Die einvernehmliche Scheidung bei gemeinsamem Antrag der Ehegatten (divorce sur requÞte con-
jointe) – Art. 230–232 C. civ. Der Scheidungsantrag, der in den ersten sechs Monaten nach der Heirat nicht
zul�ssig ist, wird von den beiden Ehegatten gemeinsam eingereicht; sie m�ssen die Gr�nde nicht angeben, aus
denen die Scheidung begehrt wird (Art. 230 C. civ.). Auch wenn sich die Ehegatten zun�chst f�r einen anderen
Scheidungsgrund bzw. ein anderes Verfahren entschieden hatten, kçnnen sie in jedem Verfahrensstadium den
Familienrichter bitten, ihr Einvernehmen festzustellen und die von ihnen getroffene Vereinbarung �ber die Schei-
dungsfolgen zu genehmigen (Art. 246 C. civ., sog. technique de la passerelle). Bei der divorce sur requÞte con-
jointe ist eine gemeinsame Vetretung der Ehegatten durch einen gemeinsamen Anwalt mçglich (Art. 230 Abs. 2
C. civ.). Die Ehegatten m�ssen dem Familienrichter einen Vereinbarungsentwurf �ber die Regelung ihrer Verh�lt-
nisse w�hrend des Scheidungsverfahrens und einen Entwurf betreffend alle mçglichen Scheidungsfolgen vorlegen
(Art. 230 Abs. 1, 232 C. civ., Art. 1091 NCPC). Der Richter �berpr�ft zun�chst, ob jeder Ehegatte wirklich in die
Scheidung einwilligt; dann genehmigt er (homologuer) den Entwurf und spricht die Scheidung nur aus, wenn er
der Ansicht ist, dass die Ehegattenabrede weder die Belange eines Ehegatten noch das Kindeswohl zu wenig
ber�cksichtigt.36 Wenn dies nicht der Fall ist, muss der Familienrichter die Ehegatten darauf aufmerksam machen
und sie bitten, einen neuen Entwurf vorzulegen. Der Richter spricht die Scheidung in einer Entscheidung aus, die
gleichzeitig die Vereinbarung der Ehegatten �ber die Scheidungsfolgen genehmigt. Gegen diese Vereinbarung ist
keine Nichtigkeits- bzw. �bervorteilungsklage (action en rescision pour l�sion) mçglich.

34b) Die einvernehmliche Scheidung bei einseitigem Antrag eines Ehegatten (divorce sur demande
accept�e) – Art. 233–236 C. civ. Laut Art. 233 C. civ. kann ein Ehegatte einen Scheidungsantrag stellen, wenn
er Fakten angibt, die beide Ehegatten zu vertreten haben und die die Aufrechterhaltung der Lebensgemeinschaft
unertr�glich, unzumutbar machen (ensemble de faits, proc�dant de l’un et de l’autre, qui rendent intol�rable le
maintien de la vie commune). Es geht also nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern objektive Tatsachen
vorzutragen. Der Antragsteller muss einen Schriftsatz (m�moire) hinzuf�gen, der diese Fakten schildert (Art. 1129
NCPC). Der weitere Gang des Verfahrens h�ngt von dem Verhalten des anderen Ehegatten ab. Wenn er die vor-
gebrachten Tatsachen zugibt und sich bereit erkl�rt, sich scheiden zu lassen, stellt der Familienrichter das Einver-
st�ndnis der beiden Parteien fest. Er spricht die Scheidung aus, ohne �ber die Verschuldensfrage zu entscheiden.37

Der Familienrichter entscheidet selbst �ber die Scheidungsfolgen; die Ehegatten m�ssen nicht, im Gegensatz zum
divorce sur requÞte conjointe, einen Vereinbarungsentwurf betreffend die Scheidungsfolgen verfassen. Wenn der
beklagte Ehegatte die vorgebrachten Fakten nicht zugibt, kann das Verfahren nicht weiterlaufen. Der Kl�ger kann
eventuell einen anderen Scheidungsgrund bzw. ein anderes Verfahren w�hlen. Die Scheidungsreform 2004 hat
diese Scheidungsform etwas abge�ndert.38

35c) Die Verschuldensscheidung (divorce pour faute) – Art. 242–246 C. civ. Laut Art. 242 C. civ. kann die
Scheidung von einem Ehegatten wegen Fakten beantragt werden, die dem anderen Ehegatten zugerechnet werden
kçnnen, wenn diese Fakten eine gravierende bzw. erneute Verletzung der Ehepflichten darstellen, und die Auf-
rechterhaltung der Lebensgemeinschaft unertr�glich (unzumutbar) machen (violation grave ou renouvel�e des
devoirs et obligations du mariage … rendant intol�rable le maintien de la vie commune). Insofern m�ssen zwei
Voraussetzungen erf�llt sein:
1. Das Vorliegen von Fakten, die eine gravierende bzw. erneute Verletzung der Ehepflichten durch den beklag-

ten Ehegatten darstellen. Der Kassationshof l�sst dabei den Tatrichtern einen großen Beurteilungsspielraum,
denn er �berpr�ft nur, ob die in Art. 243 C. civ. erw�hnten Bedingungen von den Tatrichtern festgestellt wor-
den sind.39 Solche Verletzungen kçnnen z.B. das Verlassen der Ehewohnung, ein Ehebruch,40 Gewalt, Ver-
wirklichung eines Straftatbestandes, wenn der andere Ehegatte direkt oder indirekt Opfer dieses Verhaltens
gewesen ist,41 sein.

2. Diese Fakten m�ssen die Aufrechterhaltung der Lebensgemeinschaft unertr�glich machen. Insofern besteht
kein objektives Kriterium bzw. kein Maßstab, da es auf die �bliche Lebensweise der Ehegatten ankommt.
Wenn sie z.B. beschlossen haben, sehr freiz�gig zu leben, wird ein Ehebruch nicht unbedingt die Aufrecht-
erhaltung der Lebensgemeinschaft f�r den anderen Ehegatten unzumutbar machen.42
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36 CCass. Civ. II, 4.3.1981, Bull. civ. II, Nr. 45: Der Famili-
enrichter muss von Amts wegen die Kontrolle durchf�h-
ren.

37 Die Wirkungen des Scheidungsurteils sind die gleichen
wie bei einer Scheidung wegen Verschuldens beider Ehe-
gatten (divorce aux torts partag�s).

38 S. neuer Art. 233 C. civ. = Es reicht, wenn die Ehegatten
die Scheidung als Prinzip akzeptieren, ohne dass die die
Scheidung herbeif�hrenden Tatsachen ber�cksichtigt wer-
den m�ssen.

39 CCass. Civ. I, 18.12.1995, Bull. civ. II, Nr. 313.
40 Ehebruch ist heute seit dem Gesetz v. 11.7.1975 kein

automatischer Scheidungsgrund mehr. Das Verhalten des
anderen Ehegatten kann auch den gravierenden Charakter
des Ehebruchs durchaus schw�chen bzw. aufheben,
s. CCass. Civ. II, 5.2.1986, Bull. civ. II, Nr. 39;
29.4.1994, Bull. civ. II, Nr. 123.

41 CA Paris, 4.12.1996, Juris-Data Nr. 023 900.
42 CA Bordeaux, 19.11.1996, D. 1997. 523 m. Anm. Gar�.
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36 Die Verurteilung des anderen Ehegatten wegen Verbrechens (Art. 243 C. civ.) ist heutzutage der einzige obli-
gatorische Scheidungsgrund (cause p�remptoire de divorce); d.h., dass der Familienrichter in einem solchen Fall
keinen Beurteilungsspielraum hat; er muss die Scheidung aussprechen,43 es sei denn, der klagende Ehegatte war
Mitt�ter.

37 Das Verschulden kann durch jedes beliebige Beweismittel nachgewiesen werden (Art. 259 C. civ.): Briefe,
Gest�ndnis (aveu), persçnliches Erscheinen der Parteien und ihre Erkl�rungen, Feststellungen durch den Gerichts-
vollzieher (constat), Zeugenaussagen usw.

38 Bestimmte Ereignisse hindern den Richter daran, die Scheidung auszusprechen (sog. fins de non recevoir): Zum
Beispiel wenn ein Ehegatte den anderen zu dem nachtr�glich vorgeworfenen Verschulden provoziert hat, oder bei
Unzurechnungsf�higkeit des „schuldigen“ Ehegatten, oder noch bei Versçhnung der Ehegatten (r�conciliation,
Art. 244 C. civ., wobei die Tatsache, dass sie wieder vor�bergehend zusammenleben, nicht als Versçhnung gilt,
wenn das Zusammenleben nur aus Notwendigkeit bzw. im Rahmen eines Versçhnungsversuchs bzw. wegen der
Erziehung der Kinder stattfindet, Art. 244 Abs. 3 C. civ.). Das Gleiche gilt, wenn das Verschulden des die Schei-
dung begehrenden Ehegatten den gravierenden Charakter des Verschuldens des anderen Ehegatten abschw�cht
bzw. aufhebt (Art. 245 C. civ.). Wenn beide Ehegatten ein Verschulden trifft, kann der Familienrichter entweder
entscheiden, dass Art. 245 C. civ. Anwendung findet und die Scheidung nicht aussprechen, oder die Scheidung
wegen beiderseitigen Verschuldens aussprechen. Dies ist mçglich, selbst wenn der Beklagte keine Widerklage
erhoben hat, wenn aus den Akten und der m�ndlichen Verhandlung hervorgeht, dass beide Ehegatten ein Ver-
schulden trifft.

39 Wenn die Scheidung wegen einseitigen Verschuldens eines Ehegatten ausgesprochen wird, verliert dieser Ehe-
gatte all die Schenkungen und anderen Ehevorteile, die ihm der andere Ehegatte gew�hrt hatte (Art. 267
C. civ.). Er darf auch grunds�tzlich keine Abfindung (prestation compensatoire) von dem anderen Ehegatten ver-
langen (Art. 280–1 C. civ.); ausnahmsweise kann er jedoch eine finanzielle Entsch�digung bekommen, wenn es
in Anbetracht der Dauer des Zusammenlebens und der Mitwirkung bei dem Beruf des anderen Ehegatten unbillig
w�re, ihm jeglichen finanziellen Ausgleich zu versagen. Vgl. jedoch die weniger strengen Lçsungen der Schei-
dungsreform 2004 (Art. 265 neu C. civ).

40 Der Ehegatte, der allein „schuldig“ ist, kann ebenfalls zu Schadensersatz verurteilt werden, um den materiellen
bzw. immateriellen Schaden zu ersetzen, der dem anderen Ehegatten durch die Auflçsung der Ehe entstanden ist
(Art. 266 C. civ.). Die Schadensersatzklage kann jedoch nur im Scheidungsverfahren selbst und nicht sp�ter in
einem getrennten Verfahren erhoben werden. Schadensersatz kann auch (seit der Scheidungsreform 2004) dem
beklagten Ehegatten zugesprochen werden, wenn die Scheidung aufgrund einer endg�ltigen Zerr�ttung des Ehe-
bundes ausgesprochen wurde (Art. 266 neu C. civ.).

41 d) Die Scheidung aufgrund einer Trennung von sechs Jahren (divorce pour rupture de la vie commune)
– Art. 237–241 C. civ. Dieselben Regeln gelten f�r die Scheidung aufgrund einer faktischen Trennung von min-
destens sechs Jahren (Art. 237 C. civ.) und f�r Geisteskrankheit des beklagten Ehegatten seit mindestens sechs
Jahren (Art. 238 C. civ.). Im ersten Fall muss es sich um eine materielle Trennung handeln, die von mindestens
einem Ehegatten auch gewollt ist. Im zweiten Fall muss sich der Geisteszustand des beklagten Ehegatten seit
sechs Jahren so verschlimmert haben, dass keine Lebensgemeinschaft mehr zwischen den Ehegatten besteht, und
dass sie in der Zukunft hçchstwahrscheinlich nicht wiederhergestellt wird. Außerdem muss der Familienrichter,
bevor er das Scheidungsurteil ausspricht, einen von drei Gutachtern erstellten �rztlichen Bericht bestellen und stu-
dieren. Sowohl im Fall des Art. 237 C. civ. als auch des Art. 238 C. civ. kann der beklagte Ehegatte eine Wider-
klage erheben, um das Verschulden des anderen Ehegatten geltend zu machen und eine Scheidung wegen Ver-
schuldens zu beantragen (Art. 241 C. civ.).

42 aa) H�rteklauseln. Da diese beiden Scheidungsgr�nde damals, als das Gesetz beraten und verabschiedet wurde,
zum Teil wie eine Verstoßung empfunden wurden, sehen Art. 238 und 240 C. civ. H�rteklauseln vor. So bestimmt
Art. 238 C. civ. im Falle der Geisteskrankheit eines Ehegatten, dass der Richter von Amts wegen den Scheidungs-
antrag zur�ckweisen kann, wenn die Scheidung wohl zu gravierenden Konsequenzen im Hinblick auf die Krank-
heit des beklagten Ehegatten f�hren w�rde. Art. 240 C. civ., der f�r beide F�lle der Trennung (faktische und geis-
tige) gilt, erlaubt dem beklagten Ehegatten, eine „H�rteklausel“ (clause de duret�) geltend zu machen, wenn die
Scheidung f�r ihn, insbesondere wegen seines Alters oder der Dauer der Ehe, oder f�r die Kinder, außerordentlich
harte materielle oder immaterielle Folgen mit sich bringen w�rde. Nach einer Phase, in der Anfang der achtziger
Jahre die Klausel sehr breit und liberal angewendet wurde, sind die Gerichte mittlerweile viel strikter bei der
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Anwendung und wiederholen, dass die H�rte44 eine Folge der Scheidung und nicht des Getrenntlebens sein muss.
Die H�rteklausel wurde durch die Scheidungsreform 2004 abgeschafft.

43bb) Scheidungsfolgen. Diese zwei Scheidungstypen sind sog. „divorces � charges“ (Scheidung mit Lasten),
denn die Scheidungsfolgen sind f�r den Kl�ger sehr ung�nstig. Laut Art. 239 C. civ. tr�gt der klagende Ehegatte
alle Lasten der Scheidung; in seinem Scheidungsantrag muss er die Mittel angeben, mit denen er seinen Ver-
pflichtungen gegen�ber seinem Ehegatten und den Kindern nachkommen wird. Denn die Unterhaltspflicht (devoir
de secours) besteht fort, was bei den anderen Scheidungsarten nicht der Fall ist. Er muss nicht nur alle Kosten des
Verfahrens �bernehmen, sondern auch dem anderen Ehegatten Unterhalt zahlen, es sei denn, der andere Ehegatte
ist weder bed�rftig noch �rmer als der Kl�ger. Die Scheidung wird als gegen den klagenden Ehegatten ausgespro-
chen betrachtet (Art. 265 C. civ.), so dass er alle Schenkungen und anderen Ehevorteile verliert, die ihm der
andere Ehegatte gew�hrt hatte (Art. 267 C. civ.). Diese f�r den klagenden Ehegatten sehr strengen Scheidungsfol-
gen sind durch die Scheidungsreform 2004 abgeschafft worden.

44cc) Scheidungsreform 2004. Die Scheidungsreform Nr. 2004.439 v. 26.5.200445 sieht nur noch drei Schei-
dungstypen vor: die Scheidung auf gemeinsamen Antrag der beiden Ehegatten (divorce sur requÞte conjointe),
die Scheidung wegen Verschuldens und – anstelle der Scheidung wegen faktischer Trennung von sechs Jahren –
eine Scheidung wegen alt�ration d�finitive du lien conjugal (endg�ltige Zerr�ttung des Ehebandes); eine solche
Zerr�ttung wird nach einer Trennung von zwei Jahren angenommen.

452. Verfahrensrecht. a) Zust�ndiges Gericht. Das zust�ndige Gericht ist das Tribunal de grande instance; bei
diesem Gericht entscheidet der Familienrichter (juge aux affaires familiales) �ber alle Scheidungsantr�ge. �rtlich
zust�ndig ist grunds�tzlich das Gericht, in dessen Bezirk der beklagte Ehegatte seinen Aufenthalt hat (Art. 42
NCPC); wenn allerdings minderj�hrige Kinder mit einem der Eltern zusammenwohnen, ist das Gericht zust�ndig,
in dessen Bezirk der Elternteil wohnt, der die Kinder betreut (Art. 1070 NCPC). Grunds�tzlich muss der Richter
zusammen �ber die Scheidung und deren Folgen ein Urteil f�llen (sog. Verbundverfahren).

46b) Einigungsversuch (tentative de conciliation). Beim Einigungsversuch muss zwischen den verschiedenen
Scheidungstypen unterschieden werden. Im Falle einer Scheidung wegen Verschuldens bzw. wegen faktischer
Trennung von sechs Jahren bzw. bei divorce sur demande accept�e muss der Ehegatte, der den Scheidungsantrag
nicht eingereicht hat, zu einem Einigungsversuch geladen werden (Art. 1108 NCPC); bei einvernehmlicher Schei-
dung mit gemeinsamem Antrag ist ein Einigungsversuch zwar nicht obligatorisch, aber der Richter empf�ngt die
Ehegatten zun�chst getrennt, dann zusammen, unterh�lt sich mit ihnen und kann ihnen Ratschl�ge erteilen (Art.
1093 NCPC). Siehe ebenfalls zur Mçglichkeit einer vom Familienrichter vorgeschlagenen Mediaten die Schei-
dungsreform 2004 (Art. 255 neu C. civ.).

47c) Rechtsmittel (voies de recours). Grunds�tzlich kann die Entscheidung des Familienrichters �ber die Schei-
dung und deren Folgen mit der Berufung angefochten werden. Gegen das Berufungsurteil kann dann Revision
(pourvoi en cassation) eingelegt werden (Art. 1121 NCPC); ausnahmsweise hat in diesem Fall die Revision (so-
wie die Revisionsfrist) einen Suspensiveffekt (außer f�r die Fragen betreffend Unterhalt und prestation compensa-
toire, elterliche Sorge und Nutzungsrecht an der Ehewohnung und an dem Hausrat, Art. 1122 NCPC).

IV. Der Ehegatten- und Kindesunterhalt
481. Der Unterhalt w�hrend der Ehe. a) Unter Ehegatten. Die Ehegatten unterliegen automatisch bestimmten

gesetzlichen Regeln (sog. statut matrimonial de base oder r�gime primaire imp�ratif), die f�r alle verheirateten
Paare dieselben sind, unabh�ngig von dem gew�hlten Eheg�terstand. Unter diesen Regeln steht die Verpflichtung
beider Ehegatten, an den ehelichen Lasten (charges du m�nage) im Maße ihrer jeweiligen finanziellen Verh�lt-
nisse beizutragen (Art. 214 C. civ.).46 Wenn ein Ehegatte nicht berufst�tig ist, kann sein Beitrag darin bestehen,
dass er sich um die Kinder und den Haushalt k�mmert. Wenn ein Ehegatte dieser Pflicht nicht nachkommt, kann
der andere Ehegatte das Tribunal d’instance anrufen, das die Hçhe des Beitrags festsetzt (Art. 1282 NCPC). Die
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45 Journal Officiel v. 27.5.2004, S. 9319.

46 Laut Art. 212 C. civ. schulden sich die Ehegatten gegen-
seitig fid�lit� (Treue), secours (Unterhalt) und assistance
(persçnliche Unterst�tzung). Die devoir de secours deckt
sich mit der Pflicht, an den ehelichen Lasten beizutragen,
so dass die contribution aux charges du mariage w�hrend
des normalen Verlaufs der Ehe gilt, w�hrend die Termi-
nologie devoir de secours bei faktischer Trennung, Tren-
nung von Tisch und Bett bzw. Scheidungsverfahren ver-
wendet wird, wenn der Richter in diesen F�llen eine
Unterhaltsrente zu Gunsten eines Ehegatten festsetzt.
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Entscheidung ist vorl�ufig vollstreckbar (Art. 1284 NCPC). Bei ver�nderten Umst�nden bei den finanziellen Ver-
h�ltnissen eines der Ehegatten kann eine �nderung des festgesetzten Betrages beantragt werden (Art. 1285
NCPC).

49 b) Zwischen Eltern und Kindern (Art. 203 C. civ.). Die Ehegatten zusammen gehen mit der Ehe die Pflicht
ein, ihre Kinder zu ern�hren, zu unterhalten und zu erziehen. Ein Ehegatte kann sich nur von dieser Pflicht befrei-
en, indem er nachweist, dass seine finanzielle Lage die Erf�llung der Pflicht unmçglich macht.47 Wenn nur ein
Elternteil dieser Pflicht nachkommt, kann er vom anderen Elternteil verlangen, dass er ihm seinen Anteil
bezahlt.48 Die elterliche Pflicht erlischt nicht automatisch bei Erreichen des Vollj�hrigkeitsalters durch das Kind,
das weiterhin einen Unterhaltsanspruch gegen�ber den Eltern hat, wenn es weiter studiert49 oder eine Stelle
sucht,50 es sei denn, das Kind hat seine Bed�rftigkeit schuldhaft herbeigef�hrt.51

50 Laut Art. 205 C. civ. schulden die Kinder ihren bed�rftigen Eltern und anderen Verwandten in gerader aufstei-
gender Linie Unterhalt; diese Unterhaltspflicht gilt auch umgekehrt zu Gunsten der Kinder (Art. 207 C. civ.).
Wenn jedoch der Unterhaltsberechtigte seine Pflichten gegen�ber dem Unterhaltsverpflichteten grob verletzt hat,
kann das Gericht den Unterhaltsverpflichteten ganz oder teilweise von seiner Zahlungspflicht befreien.

51 2. Der Unterhalt nach der Scheidung. Grunds�tzlich besteht nach der Scheidung keine Unterhaltspflicht mehr
eines Ehegatten gegen�ber dem anderen Ehegatten. Nur bei Scheidung aufgrund einer Trennung von sechs Jahren
bzw. einer Geisteskrankheit des beklagten Ehegatten seit sechs Jahren bleibt die Unterhaltspflicht (devoir de
secours) bestehen (dies wird jedoch mit der neuen Scheidungsreform 2004 nicht mehr der Fall sein, vgl. oben
Rn 43). Bei allen anderen Scheidungsgr�nden wird nur die Mçglichkeit vorgesehen, dass der Ehegatte, der durch
die Eheauflçsung ein finanzielles Missverh�ltnis gegen�ber dem anderen Ehegatten erleidet, eine prestation com-
pensatoire beantragen kann, die grunds�tzlich eine Pauschale ist, die als Kapitalabfindung in einer oder mehreren
Raten bezahlt wird.

52 a) Die prestation compensatoire. Grunds�tzlich erlischt die devoir de secours (Unterhaltspflicht) mit der
Scheidungsentscheidung (Art. 270 C. civ.). Einer der Ehegatten kann jedoch verpflichtet werden, dem anderen
eine prestation (Leistung in Geld) zu zahlen, um so weit wie mçglich das durch die Eheauflçsung verursachte
Missverh�ltnis zwischen den jeweiligen (finanziellen) Lebensverh�ltnissen der Ehegatten auszugleichen. Die sog.
prestation compensatoire wird aufgrund der Bed�rfnisse des Gl�ubigers und der Einnahmen des Verpflichteten
unter Ber�cksichtigung der Situation im Zeitpunkt der Scheidung und ihrer mçglichen Entwicklung in einer vor-
hersehbaren Zukunft festgesetzt (Art. 271 C. civ.).52 Um die prestation compensatoire festzusetzen, ber�cksichtigt
der Familienrichter insbesondere das Alter und den Gesundheitszustand der Ehegatten, die Dauer der Ehe, die
Zeit, die sie schon der Erziehung der Kinder gewidmet haben bzw. noch widmen m�ssen, ihre berufliche Qualifi-
kation und Situation im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, ihre jeweiligen Rentenanwartschaften, ihr Vermçgen (Ka-
pital und Einnahmen) nach Liquidierung des Eheg�terstandes (Art. 273 C. civ.).

53 Grunds�tzlich ist die prestation compensatoire eine Pauschale (Art. 273 C. civ.), die in Form einer Kapitalabfin-
dung zu zahlen ist (Art. 274 C. civ.), deren Hçhe durch den Familienrichter festgesetzt wird.53 Die Zahlung kann
verschiedene Formen annehmen (Art. 275 C. civ.): Zahlung einer Geldsumme, �bertragung von Eigentum an
Mobilien bzw. Immobilien, Nießbrauch bzw. Nutzungsrechte, Hinterlegung von Wertpapieren. Wenn der Ver-
pflichtete nicht in der Lage ist, die Kapitalabfindung sofort zu begleichen, kann das Gericht anordnen, dass die
Summe in Raten bis zu acht Jahren bezahlt wird.54 In Ausnahmef�llen und unter Ber�cksichtigung des Alters bzw.
des Gesundheistzustandes des Berechtigten kann es entscheiden, dass eine Lebensrente bezahlt wird (Art. 276 C.
civ.). Dann wird die Rente einem Index angepasst (Art. 276–1 C. civ.).55 Bei Tod des Verpflichteten geht die Zah-
lungspflicht auf seine Erben �ber (Art. 276–2 C. civ.), was der neue Gesetzentwurf abschaffen will.
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48 CCass. Civ. II, 28.4.1980, Bull. civ. II, Nr. 90.
49 CCass. II, 6.2.1985, Bull. civ. II, Nr. 32; 28.1.1981, Bull.

civ. II, Nr. 19.
50 CCass. Civ. II, 12.7.1971, Bull. civ. II, Nr. 254;

29.5.1996, Bull. civ. II, Nr. 115; CA Paris, 26.4.1994,
RTDC 1994, 582 m. Anm. Hauser.

51 CCass. Civ. I, 25.6.1996, D. 1997. 455 m. Anm. Bour-
gault.

52 Dabei m�ssen die Ehegatten dem Richter eine eidesstatt-
liche schriftliche Erkl�rung �ber ihre Einnahmen, Ein-
kommen, Vermçgen und Lebensverh�ltnisse vorlegen
(d�claration sur l’honneur, Art. 271 Abs. 2 C. civ.).

53 Nur bei gemeinsamem Antrag (divorce sur requÞte con-
jointe) m�ssen die Ehegatten selbst alle Scheidungsfolgen

regeln und daher die Hçhe der eventuell zu zahlenden
prestation compensatoire selbst bestimmen.

54 Ausnahmsweise kann sogar diese Achtjahresgrenze durch
Gerichtsentscheidung �berschritten werden (Art. 275–1
Abs. 2 C. civ.). S. sogar die Rechtsprechungs�nderung in
CCass. Civ. I, 16.3.2004, D. 2004. IR. 924: Ausnahms-
weise kann der Richter sogar durch speziell begr�ndete
Entscheidung Kapitalabfindung und Rente miteinander
kombinieren (sog. forme mixte).

55 Die Hçhe der Rente kann bei schwerwiegender Ver�nde-
rung der Einnahmen bzw. der Bed�rfnisse einer Partei
abge�ndert (jedoch nicht erhçht) bzw. die Rente kann
gestrichen werden (Art. 276–3 C. civ.).
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54b) Die Unterhaltspflicht (devoir de secours) bei Scheidung aufgrund eines Getrenntlebens bzw. einer
schweren Geisteskrankheit des beklagten Ehegatten seit sechs Jahren. In diesen beiden Scheidungsf�l-
len wird die devoir de secours des Ehegatten, der die Scheidung beantragt hat, aufrechterhalten (Art. 281 C. civ.).
Diese Unterhaltspflicht wird durch Zahlung einer Monatsrente, die nach Maßgabe der Einnahmen und Bed�rf-
nisse der Ex-Ehegatten abge�ndert werden kann, erf�llt (Art. 282 C. civ.). Allerdings erlischt die Unterhaltspflicht
automatisch bei Wiederheirat des Berechtigten; das Gericht hebt sie auf bei offenkundiger Lebensgemeinschaft
des Berechtigten (Art. 283 C. civ.). Die Unterhaltspflicht geht auf die Erben des Verpflichteten �ber (Art. 284 C.
civ.). Wenn es mçglich ist, wird die Rente ganz oder teilweise durch eine Kapitalabfindung ersetzt (Art. 285 C.
civ.). Die Scheidungsreform v. 26.5.200456 hat nunmehr (siehe Rn 4) die devoir de secours nach Scheidung ganz
abgeschafft und dieselben Regeln f�r alle Scheidungstypen nach dem Modell der prestation compensatoire einge-
f�hrt. Sie wird am 1.1.2005 in Kraft treten.

V. Das Vermçgen der Ehegatten

551. Das Eigengut (biens propres). Das franzçsische Recht hat sich f�r den gesetzlichen G�terstand der commu-
naut� r�duite aux acquÞts (Errungenschaftsgemeinschaft) entschieden.57 Dies bedeutet, dass w�hrend der Ehe drei
Vermçgensmassen bestehen: das Eigengut des Ehemannes, das Eigengut der Ehefrau und die biens communs (Ge-
samtgut, communaut�), die aus den G�tern bestehen, die die Ehegatten w�hrend der Ehe zusammen oder getrennt
erworben haben (Art. 1401 C. civ.);58 diese Gegenst�nde kçnnen sowohl von ihrer persçnlichen Arbeit als auch
von dem an den Ertr�gen des Eigenguts Ersparten erworben worden sein. Eigengut sind die Gegenst�nde, die
schon vor der Eheschließung Eigentum bzw. Besitz des Ehegatten waren, sowie diejenigen, die ein Ehegatte von
Todes wegen erwirbt oder die ihm von einem Dritten unentgeltlich zugewendet werden (Art. 1405 C. civ.);59 das
Gleiche gilt f�r W�sche und Kleidung, die zum persçnlichen Gebrauch eines Ehegatten dienen, selbst wenn sie
w�hrend der Ehe erworben werden, sowie f�r Schadensersatzanspr�che wegen eines Kçrper- bzw. eines immate-
riellen Schadens, f�r nicht abtretbare Forderungen und Renten sowie f�r alle Gegenst�nde, die einen persçnlichen
Charakter haben, und alle Anspr�che, die ausschließlich einer Person zustehen (Art. 1404 C. civ.). Die Gegenst�n-
de, die als Ersatz f�r ein Eigengut erworben werden, sind ebenfalls Eigengut des Ehegatten (Art. 1407
C. civ. jedoch mit gewissen Einschr�nkungen). Wenn ein Ehegatte einen neuen Gegenstand mit Geld, das seinem
Eigengut gehçrt, erwirbt, oder wenn er einen Gegenstand aus seinem Eigengut ver�ußert und einen neuen kauft,
gilt der neu erworbene Gegenstand auch als Eigengut (sog. emploi oder remploi, s. Art. 1434 C. civ.).

562. Die gemeinsame Wohnung der Ehegatten. Schutz durch Zuweisung des Mietrechts (droit au bail) –
Laut Art. 1751 Abs. 1 C. civ. steht das Mietrecht an einem Raum, der von einem Ehepaar gemeinsam als Woh-
nung und nicht beruflich oder gewerblich genutzt wird, beiden Ehegatten zu, gleichg�ltig, welcher eheliche G�ter-
stand gilt, auch bei entgegengesetzter Vereinbarung, selbst dann, wenn der Mietvertrag vor der Eheschließung
abgeschlossen worden ist. Dieser Text schafft eine sog. cotitularit� du droit au bail, d.h., dass durch Gesetz beide
Ehegatten gemeinsam als Mieter anzusehen sind.60 Jede �nderung bzw. K�ndigung des Mietvertrags muss daher
beiden Ehegatten mitgeteilt werden, und dies durch zwei gesonderte Schreiben. Ein Ehegatte darf auch nicht
allein, d.h. ohne die Zustimmung des anderen Ehegatten den Mietvertrag k�ndigen; eine solche K�ndigung w�re
dem anderen Ehegatten gegen�ber unwirksam.

57Art. 215 C. civ. verlangt, dass die Ehegatten eine gemeinsame Wohnung haben; er regelt auch die Verf�gung �ber
die sich auf die Familienwohnung beziehenden Rechte (logement de la famille). Die Ehegatten d�rfen nur zusam-
men �ber diese Rechte und �ber den Hausrat verf�gen. Wenn nur einer das Rechtsgesch�ft vorgenommen hat,
kann der andere innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt, in dem er von diesem Rechtsgesch�ft Kenntnis erlangt
hat, das Rechtsgesch�ft anfechten (nullit� relative). Kein Ehegatte kann allein die Familienwohnung vermieten,
verkaufen, verschenken, mit einer Hypothek belasten oder den Mietvertrag �ber die Familienwohnung k�ndigen
(Art. 215 Abs. 3 C. civ.). Dieses Verf�gungsverbot betrifft auch den Hausrat. Der Ehegatte, der Alleineigent�mer
der Wohnung ist, ist in gleichem Maße in seiner Verf�gung beschr�nkt. Diese Regeln gelten unabh�ngig vom
gew�hlten Eheg�terstand.

Frankreich

Ferrand 1981

56 Journal Officiel v. 27.5.2004, S. 9319.
57 Die anderen mçglichen Eheg�terst�nde sind communaut�

universelle (G�tergemeinschaft), s�paration de biens
(G�tertrennung) und participation aux acquÞts (Zuge-
winngemeinschaft).

58 S. auch Art. 1402 C. civ.: Alle G�ter gelten als acquÞts de
communaut� (also als zum Gesamtgut gehçrend), wenn
nicht durch Anwendung einer Gesetzesbestimmung nach-
gewiesen wird, dass sie Eigentum eines Ehegatten sind.
Bei Streitigkeit ber�cksichtigt der Richter alle schriftli-
chen Dokumente, Bankunterlagen und Quittungen. Er

kann sogar einen Beweis durch Zeugenaussage bzw. Ver-
mutung annehmen, wenn es dem Ehegatten materiell bzw.
moralisch unmçglich war, sich einen schriftlichen Beweis
zu sichern (Abs. 2).

59 Allerdings kann die unengeltliche Zuwendung bestim-
men, dass die Gegenst�nde in das Gesamtgut (communau-
t�) fallen werden (Art. 1405 Abs. 2 C. civ.). S. auch mehr
Details in Art. 1406 ff. C. civ.

60 Dies wird als indivision sui generis (Gesamthand speziel-
ler Art) angesehen.
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58 Bei Auflçsung der Ehe durch Scheidung kann der Familienrichter die Wohnung, die den beiden Ehegatten
gehçrte, einem der Ehegatten (meistens dem, der mit den Kindern zusammenlebt) allein zuteilen (attribution pr�-
f�rentielle, Art. 832 und 1476 C. civ.). Der andere Ehegatte erh�lt dann andere Vermçgenswerte oder eine Abfin-
dung in Geld (soulte). Wenn die Familienwohnung einem Ehegatten persçnlich gehçrt, kann der Richter in zwei
F�llen dem anderen Ehegatten die Wohnung zur Nutzung aufgrund eines Mietvertrags zuweisen (Art. 285–1
C. civ., bail forc�): Erstens, wenn der Ehegatte, der nicht Eigent�mer der Wohnung ist, die elterliche Sorge aus�bt
oder wenn bei gemeinsamer elterlicher Sorge ein oder mehrere Kinder sich gewçhnlich in dieser Wohnung auf-
halten; oder zweitens, wenn die Ehe auf Antrag des Ehegatten, der Alleineigent�mer der Wohnung ist, wegen
Getrenntlebens seit mindestens sechs Jahren geschieden wird. Wenn die Familienwohnung gemietet war, kann
das Gericht das Mietrecht unter Ber�cksichtigung der sozialen Gesichtspunkte, des Familienwohls und der dem
anderen Ehegatten zustehenden Erstattungs- und Entsch�digungsanspr�che einem der Ehegatten zuweisen (Art.
1751 Abs. 2 C. civ.).

59 3. Gemeinsamer Hausrat. Art. 215 Abs. 3 C. civ. bestimmt, dass ein Ehegatte nicht befugt ist, allein �ber den
Hausrat (meubles meublants)61 zu verf�gen. Der Ehegatte, der dem Verf�gungsgesch�ft nicht zugestimmt hat,
kann die Unwirksamkeit des Rechtsgesch�fts geltend machen.

60 4. Die Verf�gung �ber das Vermçgen. Bei dem gesetzlichen Eheg�terstand der communaut� r�duite aux
acquÞts (Errungenschaftsgemeinschaft) gelten folgende Regeln: Wie schon erw�hnt, kann ein Ehegatte nicht
allein �ber die Rechte betreffend die Familienwohnung und den Hausrat verf�gen (Art. 215 C. civ.); daf�r braucht
er die Zustimmung des anderen Ehegatten (sog. cod�cision). F�r die anderen G�ter muss zwischen Eigengut
(biens propres) des Ehegatten und Gesamtgut (biens communs) unterschieden werden.

61 a) Verf�gung �ber das Eigengut (biens propres). Laut Art. 225 C. civ. verwaltet, verpflichtet und ver�ußert
ein Ehegatte allein sein Eigengut. Allerdings kçnnen das Eigengut der beiden Ehegatten und das Gesamtgut durch
ein Rechtsgesch�ft verpflichtet werden, das ein Ehegatte allein vorgenommen hat, wenn es zum „ehelichen Unter-
halt“ (entretien du m�nage) bzw. zur Kindererziehung (�ducation des enfants)62 diente (Art. 220 C. civ., sog. soli-
darit� de dettes m�nag�res, Gesamtschuld f�r Ausgaben des allt�glichen Lebens63). Außerdem bestimmt Art. 222
C. civ., dass der Ehegatte, der allein ein Verwaltungs-, Nutzungs- bzw. Verf�gungsgesch�ft �ber einen Gegen-
stand, den er persçnlich innehat, vornimmt, gegen�ber gutgl�ubigen Dritten als handlungsbefugt gilt. Dies gilt
allerdings weder f�r den Familienwohnungshausrat noch f�r die kçrperlichen Mçbel, deren Natur das Eigentum
des anderen Ehegatten vermuten l�sst.64 Dar�ber hinaus kann ein Ehegatte den anderen Ehegatten damit beauftra-
gen, ihn bei der Aus�bung der ihm vom Eheg�terrecht zugewiesenen Befugnisse zu vertreten. Das Gericht (tribu-
nal de grande instance)65 kann ebenfalls anordnen, dass ein Ehegatte den anderen Ehegatten, der nicht in der Lage
ist, seinen Willen zu �ußern, bei der Aus�bung der eheg�terrechtlichen Befugnisse vertreten wird, sei es generell
oder nur f�r einzelne Rechtsgesch�fte. Dies ist sowohl f�r das Eigengut des verhinderten Ehegatten als auch f�r
das Gesamtgut mçglich.

62 b) Verf�gung �ber das Gesamtgut (biens communs). Laut Art. 1421 C. civ. hat jeder Ehegatte die Befug-
nis, das Gesamtgut allein zu verwalten und dar�ber zu verf�gen (sog. Grundsatz der gestion concurrente).66 Art.
1421 Abs. 2 C. civ. sieht auch vor, dass der Ehegatte, der einen von dem seines Ehegatten getrennten Beruf aus-
�bt, allein befugt ist, die f�r diesen Beruf notwendigen Verwaltungs- und Verf�gungsgesch�fte vorzunehmen.
Allerdings wird dieser Grundsatz in einigen F�llen durch eine notwendige cogestion der Ehegatten (Art.
1422–1425 C. civ.) durchbrochen. Laut Art. 1422 C. civ. m�ssen sich beide Ehegatten an einem Rechtsgesch�ft
beteiligen, bei dem �ber G�ter, die dem Gesamtgut angehçren, unentgeltlich verf�gt wird. Art. 1424 C.
civ. verlangt die Teilnahme beider Ehegatten an einem Rechtsgesch�ft, das dem Gesamtgut gehçrende Immobi-
lien, fonds de commerce, Betriebe usw. ver�ußert bzw. mit dinglichen Rechten belastet. Dabei wird allerdings
nicht verlangt, dass beide Ehegatten gemeinsam das Rechtsgesch�ft gleichzeitig abschließen. Es gen�gt, wenn ein
Ehegatte sein Einverst�ndnis im Voraus erteilt hat. Wenn ein Ehegatte seine Befugnisse betreffend das Gesamtgut
�berschritten hat, kann der andere Ehegatte das Rechtsgesch�ft w�hrend zweier Jahre ab Kenntnis des Abschlus-
ses des Rechtsgesch�ftes anfechten (Art. 1427 C. civ.).

L�nderbericht

1982 Ferrand

61 Zur Definition der meubles meublants, s. Art. 534 C.
civ. („meubles destin�s � l’usage et � l’ornement des
appartements“).

62 Zur extensiven Auslegung dieser Begriffe s. die zitierte
Rechtsprechung unter Art. 220 C. civ. im Code civil Dal-
loz oder Litec.

63 Die Gesamtschuld der Ehegatten f�r Schulden des allt�g-
lichen Lebens gilt nicht nur f�r Vertr�ge, sondern auch
f�r andere finanzielle Verpflichtungen, wie z.B. die Zah-
lung von Alters- bzw. Krankenversicherungsbeitr�gen,

s. CCass. Civ. I, 9.10.1991, D. 1991. IR. 242; 18.2.1992,
JCP 1993. II. 22 084 m. Anm. Noguerol.

64 S. Art. 1404 C. civ. und oben Rn 59.
65 S. Art. 1286 NCPC.
66 Zur Vermeidung der Gefahr widerpr�chlicher Rechts-

gesch�fte der Ehegatten verlangt der Kassationshof bei
gravierenden Rechtsgesch�ften, dass der Ehegatte, der sie
vornimmt, den anderen Ehegatten dar�ber informiert, s.
CCass. Civ. I, 16.3.1999, D. Fam. 1999, Nr. 82 m. Anm.
Beignier.
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63c) Gerichtliche Erlaubnis (autorisation judiciaire), Art. 217 C. civ. Einem Ehegatten kann durch Gericht
gestattet werden, ein Rechtsgesch�ft, das normalerweise das Einverst�ndnis bzw. die Teilnahme des anderen Ehe-
gatten verlangt, allein vorzunehmen, wenn der andere Ehegatte nicht in der Lage ist, seinen Willen zu �ußern oder
wenn seine Verweigerung durch das Familieninteresse nicht gerechtfertigt ist.67

64d) Die besondere Stellung der gains et salaires (Arbeitseinkommen und andere Verdienste). Jeder Ehe-
gatte kann einen Beruf frei aus�ben, sein Arbeiteinkommen bzw. andere Verdienste frei erhalten und dar�ber nach
Zahlung seines Anteils an den ehelichen Lasten frei verf�gen (Art. 223 C. civ., sog. principe de libre disposition).
Diese G�ter gehçren zwar zum Gesamtgut (biens communs),68 genießen jedoch eine Sonderstellung. Im Hinblick
auf Art. 1422 C. civ. (principe de cogestion, siehe Rn 62) entscheidet die Rechtsprechung,69 dass die Einwilligung
des anderen Ehegatten nur bei Schenkung von erspartem Arbeitseinkommen bzw. bei Schenkung eines mit dem
Arbeitseinkommen erworbenen Gutes verlangt wird. In allen anderen F�llen kann der Ehegatte �ber sein Arbeits-
einkommen frei verf�gen. Jeder Ehegatte kann ebenfalls ohne die Einwilligung des anderen Ehegatten ein Bank-
konto erçffnen und gilt gegen�ber der Bank als verf�gungsbefugt, was die Geldbetr�ge bzw. die Wertpapiere
angeht (Art. 221 C. civ.).

VI. Geschenke zwischen den Ehegatten
65Es gilt der Grundsatz der freien Widerrufbarkeit der Schenkungen, die sich die Ehegatten w�hrend der Ehe

gew�hrt haben (Art. 1096 C. civ.). Allerdings wird eine Schenkung nicht automatisch bei Geburt eines Kindes
widerrufen (Abs. 2). Bei Scheidung hing bisher die Widerrufbarkeit der Schenkungen von dem gew�hlten Schei-
dungstyp sowie von dem Verschulden eines Ehegatten ab (siehe Rn 39 und 43), wobei die Scheidungsreform
200470 diese Unterscheidung nach Scheidungsgrund aufgegeben hat (Art. 265 neu C. civ.). Dagegen sind die sog.
pr�sents d’usage (�bliche Geschenke) unwiderrufbar.71 Der „�bliche“ Charakter eines Geschenks wird im Zeit-
punkt der Schenkung im Hinblick auf das Vermçgen des Schenkenden beurteilt.72 Allerdings wendet die Recht-
sprechung çfter andere Regeln an, wenn es sich um Familienschmuck (bijoux de famille) handelt; da wird çfter
entschieden, dass die �bergabe von Familienschmuck an die Ehefrau, ohne dass besondere Umst�nde diese �ber-
gabe rechtfertigen w�rden, als Leihe anzusehen ist, so dass der Schmuck nach Beendigung des Zusammenlebens
an die Familie des Ehemannes zur�ckgehen muss.73

VII. Die G�terteilung (liquidation de la communaut�)
66Die communaut� wird durch den Tod eines Ehegatten, durch gerichtlich festgestellte Verschollenheit eines Ehe-

gatten (absence d�clar�e), Scheidung, Trennung von Tisch und Bett, durch G�tertrennung74 oder noch durch Ehe-
g�terstandswechsel aufgelçst (Art. 1441 C. civ.). Die Ehegatten kçnnen jedoch vereinbaren, dass zwischen ihnen
eine indivision (Gesamthand) bestehen wird (Art. 1476 i.V.m. Art. 815 ff. C. civ.). Wenn die communaut� auf-
gelçst und liquidiert wird, wird sie grunds�tzlich in zwei aufgeteilt, so dass jeder Ehegatte die H�lfte der Aktiva
erh�lt. Es gelten jedoch spezielle Regeln (sog. th�orie des r�compenses). Die th�orie des r�compenses dient dazu,
die eventuellen Wert�bertragungen, die w�hrend der Ehe zwischen Eigengut eines Ehegatten und Gesamtgut statt-
gefunden haben, zu korrigieren. Die r�compense (Ersatz) kann entweder von dem Gesamtgut (communaut�) oder
von einem Ehegatten geschuldet werden. So bestimmt Art. 1433 C. civ., dass die communaut� dem Ehegatten, der
Eigent�mer einer Sache ist, Ersatz schuldet, wenn sie von dem Eigengut dieses Ehegatten Gewinn gezogen hat
(z.B. bei Erwerb eines Gegenstandes durch das Gesamtgut mit dem Eigengut eines Ehegatten gehçrenden Geld-
summen). Der Ehegatte, der Ersatz verlangt, muss nachweisen, dass er urspr�nglich Eigent�mer der Sache war,
von der die communaut� Nutzen gezogen hat (zu den Beweismitteln, s. Art. 1402 und 1433 C. civ.). Ein Ehegatte
kann ebenfalls der communaut� Ersatz schulden, wenn sie persçnliche Schulden bzw. Lasten des Ehegatten begli-
chen, sein Eigengut verbessert bzw. erhalten hat, oder allgemein wenn der Ehegatte einen persçnlichen Gewinn
von dem Gesamtgut gezogen hat (Art. 1437 C. civ.). Es gelten Sonderregeln f�r die Errechnung des geschuldeten
Ersatzes (s. Art. 1469 C. civ.); f�r jeden Ehegatten wird vom Notar ein „compte“ (Konto) aufgestellt mit dem
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67 Zu der sauvegarde judiciaire, s. Art. 220–1 C. civ. (wenn
ein Ehegatte gegen seine Pflichten gravierend verstçßt
und die Familieninteressen dadurch gef�hrdet, kann das
Gericht Maßnahmen anordnen, wie z.B. das Verbot, allein
�ber sein Eigengut bzw. �ber G�ter, die dem Gesamtgut
gehçren, zu verf�gen. Solche Maßnahmen d�rfen die
Dauer von drei Jahren nicht �berschreiten.

68 S. CCass. Civ. I, 8.2.1978, Gaz. Pal. 1978. 2. 361 m.
Anm. Viatte.

69 CCass. Civ. I, 22.10.1980, JCP 1982. II. 19 757 m. Anm.
Le Guidec; 29.2.1984, D. 1984. 601 m. Anm. Martin.

70 Journal Officiel v. 27.5.2004, S. 9319.
71 S. CCass. Civ. I, 15.10.1963, Bull. civ. I, Nr. 433 (Schen-

kung eines Autos zum Geburtstag durch den Ehegatten,
der ein hohes Einkommen hatte); 19.12.1979, D. 1981.
449 (Verlobungsring); CA Paris, 25.10.2001, D. Fam.
2002, Nr. 24 m. Anm. B.B.

72 CCass. Civ. I, 10.5.1995, Bull. civ. I, Nr. 197.
73 CCass. Civ. I, 23.3.1983, JCP 1984.II. 20 202 m. Anm.

Barbi�ri.
74 S. Art. 1443 C. civ.
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Ersatz, den er dem Gesamtgut schuldet, und dem Ersatz, den das Gesamtgut ihm schuldet (Art. 1468 C. civ.).75

Die Teilung des Gesamtgutes folgt denselben Regeln wie die Erbteilung (Art. 1476 C. civ.). In der Praxis zieht
der Notar die Passiva76 ab und schl�gt dann eine Teilung der Aktiva vor; jeder Ehegatte ist berechtigt, die H�lfte
zu erhalten (unter Vorbehalt des Ersatzes, den er der communaut� schulden kann), Art. 1475 Abs. 1 C. civ. Die
Evaluierung der zu teilenden Gegenst�nde erfolgt am Tag der Teilung; ein Wertunterschied kann durch die Zah-
lung einer Geldsumme (soulte) ausgeglichen werden (Art. 883 C. civ.). Der Code civil sieht in bestimmten F�llen
die Mçglichkeit einer vorzugsweisen Zuweisung eines Gutes zu Gunsten eines Ehegatten vor (Art. 832 Abs. 3 C.
civ.).

VIII. Der Ausgleich von Versorgungsleistungen
67 Das franz. Recht sieht keinen Ausgleich von Versorgungsleistungen vor. Es besteht kein Institut, das dem deut-

schen Versorgungsausgleich vergleichbar w�re.

IX. Das Erbrecht der Ehegatten
68 Mit dem Gesetz Nr. 2001–1135 vom 3.12.2001 �ber die Rechte des �berlebenden Ehegatten und der Ehebruchs-

kinder sowie �ber die Modernisierung verschiedener Bestimmungen im Erbrecht77 ist die erbrechtliche Stellung
des Ehegatten betr�chtlich verbessert worden. Diese Bestimmungen sind am 1.7.2002 in Kraft getreten und auf
Todesf�lle, die ab diesem Zeitpunkt eingetreten sind, anzuwenden.

69 Gesetzliche Erben sind die Verwandten einerseits, der Ehegatte andererseits, mangels dieser der Staat (Art. 723
C. civ.). Der Code civil unterscheidet zwischen vier Erbordnungen (ordres), n�mlich:
– Kinder und Abkçmmlinge (descendants),
– privilegierte Vorfahren (ascendants privil�gi�s), d.h. Vater, Mutter, Geschwister und deren Abkçmmlinge,
– andere Aszendenten und
– andere Seitenverwandte (collat�raux ordinaires) als Geschwister und deren Abkçmmlinge.
Der Ehegatte ist im Vergleich zum deutschen Recht den Blutsverwandten gegen�ber schlechter gestellt. Er ist erb-
berechtigt, wenn er nicht geschieden ist und wenn keine rechtkr�ftige Entscheidung �ber eine Trennung von Tisch
und Bett (s�paration de corps) existiert (Art. 732 C. civ.).

70 Die Erbenstellung des Ehegatten h�ngt davon ab, welche Verwandten des Erblassers zu dessen Todeszeitpunkt
noch leben. Hinterl�sst der Erblasser neben seinem Ehgatten ausschließlich gemeinsame Kinder oder deren
Abkçmmlinge, so erbt der �berlebende Ehegatte nach seiner Wahl entweder den Nießbrauch an den gesamten
Vermçgensgegenst�nden des Nachlasses oder das volle Eigentum zu einer Quote von 1/4 am Nachlass.

71 Hat das Ehepaar keine gemeinsamen Kinder, sondern hat der Verstorbene einseitig Kinder, z.B. aus erster Ehe,
dann erbt der �berlebende Ehegatte neben diesen Kindern 1/4 des Nachlasses zu Volleigentum. Da besteht kein
Wahlrecht hinsichtlich eines Nießbrauchs (Art. 757 C. civ.).

72 Wenn der Erblasser keine Kinder, sondern nur Eltern hinterl�sst, dann erh�lt der �berlebende Ehegatte die H�lfte
des Nachlasses; jeder Elternteil erh�lt 1/4. Ist einer der Eltern verstorben, dann erh�lt der �berlebende Ehegatte 3/4
des Nachlasses (Art. 757–1 C. civ.).

73 Hinterl�sst der Erblasser weder Abkçmmlinge noch Eltern, so erh�lt der �berlebende Ehegatte den gesamten
Nachlass (Art. 757–2 C. civ.).

74 Einfluss des Eheg�terrechts: Bei dem gesetzlichen G�terstand der Errungenschaftsgemeinschaft (communaut�
r�duite aux axquÞts, Art. 1400 ff. C. civ.) erh�lt der �berlebende Ehegatte die H�lfte des Gesamtguts als g�ter-
rechtlichen Ausgleich. Nur die andere H�lfte wird also Teil des Nachlasses.

75 Weitere Rechte des �berlebenden Ehegatten im Todesfall: Dazu gehçrt das unentgeltliche, befristete Nut-
zungsrecht an der Ehewohnung, wenn im Zeitpunkt des Todes die Wohnung dem Ehepaar oder dem Verstorbe-
nen allein gehçrte. Der �berlebende Ehegatte erh�lt f�r die Dauer eines Jahres das unentgeltliche Nutzungsrecht
an der Wohnung und am Mobiliar, das sich darin befindet. Wird die Familienwohnung gemietet, sind dem �ber-
lebenden Ehegatten f�r ein Jahr die Mietzinsen aus dem Nachlass zu erstatten. Diese Regeln sind zwingender
Natur und kçnnen nicht abbedungen werden (Art. 763 C. civ.).

76 Dar�ber hinaus erh�lt der �berlebende Ehegatte das Recht, die Familienwohnung, die den Ehegatten gemeinsam
oder dem Verstorbenen allein gehçrte, und das dort befindliche Mobiliar bis zu seinem Tod zu bewohnen bzw. zu
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75 Zu den verschiedenen Techniken, um Ersatz an die
Gesamtmasse zu leisten, s. Cabrillac, Les r�gimes matri-
moniaux, Rn 289 ff. (r�glement en moins prenant, r�gle-
ment par pr�l�vement). Der Ehegatte, dem die commu-
naut� Ersatz schuldet, kann entweder eine Geldzahlung

verlangen oder Gegenst�nde des Gesamtguts in Hçhe sei-
ner Forderung entnehmen, s. Art. 1470 Abs. 2 C. civ.

76 Zu der Haftung der Ehegatten f�r die Verbindlichkeiten,
s. Art. 1482, 1483, 1485 C. civ.

77 JO v. 4.12.2001, S. 19 279.



H:/dav/Familienrecht/Laenderberichte.3d from 12.11.2004
Page size: 240,00 x 240,00 mm

nutzen (Art. 764 C. civ.).78 Der Wert dieses Wohn- und Nutzungsrechts wird auf den Wert der Erbschaft ange-
rechnet. Wenn er hçher als der Anteil des Ehegatten im Nachlass ist, muss der Ehegatte trotzdem keine Aus-
gleichszahlung an den Nachlass leisten. Durch Vereinbarung mit den Erben kann dieses Recht in eine Leibrente
oder eine einmalige Ausgleichszahlung umgewandelt werden (rente viag�re oder capital, Art. 766 C. civ.). Der
Erblasser kann durch notarielles Testament allerdings dieses Wohnungs- und Nutzungsrecht ausschließen (Art.
764 Abs. 1 C. civ.).

77Der �berlebende Ehegatte, der einen Nießbrauch am Nachlass erh�lt, kann diesen Nießbrauch in eine laufende
Leibrente (rente viag�re) oder eine einmalige Geldleistung (capital) umwandeln lassen (Art. 759 und 761
C. civ.). Dieses Recht steht ebenfalls den Erben zu.

78Schließlich hat der �berlebende Ehegatte ferner Anspruch auf Unterhalt gegen den Nachlass im Falle der Not
(Art. 767 C. civ.).79 Die Unterhaltsrente wird vom Nachlass bezahlt.

B. Das Kindschaftsrecht
79Das franzçsische Recht unterscheidet immer noch zwischen ehelicher und nichtehelicher Abstammung, auch

wenn keine Diskriminierung mehr zwischen den zwei Abstammungstypen besteht. Die wichtigste Reform auf
dem Gebiet des Kindschaftsrechts ist das Gesetz Nr. 72–3 v. 3.1.1972,80 dessen zentrales Ziel die Suche nach der
wirklichen Abstammung ist.

I. Allgemeine Regeln

801. Die gesetzlichen Vermutungen. Es gelten zwei Sorten von gesetzlichen Vermutungen betreffend sowohl
die eheliche als auch die nichteheliche Abstammung.

81a) Die Empf�ngniszeit (p�riode l�gale de conception). Laut Art. 311 C. civ. wird gesetzlich vermutet, dass
das Kind in der Zeitperiode gezeugt worden ist, die sich zwischen dem 300. und dem 180. Tag einschließlich vor
der Geburt erstreckt. Es wird vermutet, dass das Kind in irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieser Periode gezeugt
worden ist, je nachdem, was im Interesse des Kindes geltend gemacht wird. Allerdings ist diese Vermutung wider-
legbar (r�fragable).81

82b) Der Statusbesitz (possession d’�tat). Wenn die Abstammung eines Kindes nicht durch einen offiziellen
Akt (Eintragung in ein standesamtliches Register, Gerichtsurteil) festgestellt ist, kann sie durch den Statusbesitz
(possession d’�tat) des Kindes gegen�ber seinen Eltern bzw. einem Elternteil vermutet werden. Die Abstammung
wird dann durch ein hinreichendes Zusammentreffen von Tatsachen begr�ndet,82 welche die Verwandtschaft
anzeigen, die zwischen dem Kind und der Familie besteht, der das Kind angeblich angehçrt (Art. 311–1 C. civ.).83

Diese Tatsachen sind vor allem:
– Nomen: Das Kind f�hrt den Namen, der dem in Anspruch genommenen Familienband entspricht.
– Tractatus: Die angeblichen Eltern behandeln das Kind als ihr eigenes und das Kind betrachtet sie als seine

Eltern.
– Fama: Die Gesellschaft und die Familie sehen das Kind als Kind der angeblichen Eltern (siehe Art. 311–2

C. civ.). Das Kind bzw. die angeblichen Eltern kçnnen eine richterliche Offenkundigkeitserkl�rung (acte de
notori�t�, Art. 311–3 C. civ.) beantragen. Das Kindschaftsverh�ltnis, das in der gerichtlichen Offenkundig-
keitserkl�rung festgestellt wird, wird auf der Geburtsurkunde des Kindes vermerkt (Art. 311–3 letzter
Abs. C. civ.). Die auf dem Statusbesitz begr�ndete Abstammungsvermutung ist widerlegbar, es sei denn, der
Statusbesitz wird von einem entsprechenden die Abstammung feststellenden offiziellen Akt erg�nzt (Art. 322
C. civ.).

832. Die gerichtlichen Klagen. a) Gerichtliche Zust�ndigkeit. Das tribunal de grande instance ist allein
zust�ndig, um �ber Abstammungsklagen zu entscheiden (Art. 311–5 C. civ.).

84b) Gesetzliche Klageeinschr�nkungen. Es kann keine Abstammungsklage eingereicht werden, wenn das
Kind nicht lebensf�hig geboren wurde (Art. 311–4 C. civ., enfant pas n� viable).

85Grunds�tzlich gilt eine Verj�hrungsfrist von dreißig Jahren (Art. 311–7 C. civ.); der Code civil sieht aber in ver-
schiedenen F�llen eine k�rzere Verj�hrungsfrist vor.

Frankreich

Ferrand 1985

78 Dieses Recht muss innerhalb eines Jahres ab dem Todes-
fall geltend gemacht werden, Art. 765–1 C. civ.

79 Der �berlebende Ehegatte muss diesen Unterhalts-
anspruch innerhalb einer Jahresfrist ab dem Todesfall
bzw. ab dem Zeitpunkt, in dem die Erben ihre Unterhalts-
zahlung einstellen, geltend machen.

80 D. 1972. L. 51.
81 S. z.B. CCass. Civ. I, 27.11.1979, Gaz. Pal. 1980. 1. 259.
82 Dies gilt sowohl f�r die eheliche als auch f�r die nichtehe-

liche Abstammung.
83 Der Statusbesitz muss best�ndig (continu) sein, Art.

311–1 Abs. 2 C. civ.
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86 c) Wirkung erga omnes der Gerichtsentscheidung. Ein in Abstammungssachen verk�ndetes Urteil gilt erga
omnes, d.h. auch gegen�ber Personen, die keine Parteien am Verfahren waren. Dritte kçnnen jedoch einen Dritt-
widerspruch (tierce opposition) einlegen. Um solche sp�teren Rechtsmittel zu vermeiden, kann das Gericht von
Amts wegen anordnen,84 dass alle Interessenten sich an dem Verfahren beteiligen sollen (mise en cause), damit
ihnen kein Drittwiderspruchsrecht zusteht (Art. 311–10 C. civ.).

II. Eheliche Abstammung (filiation l�gitime)

87 1. Die gesetzliche Vermutung „pater is est“. F�r den Ehegatten der Mutter gilt die Vaterschaftsvermutung
„pater is est …“ (Art. 312 C. civ.), laut welcher das w�hrend der Ehe gezeugte Kind als Kind des Ehemannes der
Mutter gilt. Allerdings dehnt Art. 314 C. civ. die Anwendung der Vermutung auf das Kind aus, das vor dem 180.
Tag nach der Eheschließung geboren wurde.85 Dagegen gilt sie nicht zu Gunsten des Kindes, das mehr als 300
Tage nach der Eheauflçsung bzw. nach Verschollenheit des Ehemannes geboren wurde (Art. 315 C. civ.). Sie
wird ebenfalls nicht angewendet, wenn die Ehegatten w�hrend des gerichtlichen Verfahrens eine Erlaubnis
bekommen haben, getrennt zu leben, und das Kind sp�ter als 300 Tage nach diesem Gerichtsbeschluss auf die
Welt kommt oder fr�her als 180 Tage seit der Klageabweisung oder seit einer Versçhnung der Ehegatten.86

88 2. Die Mutterschaft. Die Mutterschaft wird durch die Geburtsurkunde (acte de naissance, Art. 319 C. civ.) oder
durch die possession d’�tat (Statusbesitz, Art. 320 C. civ.) sowie durch alle zur Verf�gung stehenden Mittel nach-
gewiesen, wenn starke Indizien bzw. Vermutungen daf�r sprechen, dass die beklagte Frau auch die Mutter des
Kindes ist (Art. 323 C. civ.). Wenn die Mutterschaft nachgewiesen wird, gilt dann die gesetzliche Vaterschaftsver-
mutung gegen�ber dem Ehegatten der Mutter.

89 3. Anfechtung der ehelichen Abstammung. In Frankreich ist nicht nur der Ehemann der Mutter berechtigt,
seine Vaterschaft anzufechten (sog. d�saveu de paternit�). Auch anderen Interessenten wird durch das Gesetz
bzw. durch eine gewagte Gesetzesauslegung durch die Rechtsprechung gestattet, die Vaterschaft des Ehemannes
anzufechten.

90 D�saveu de paternit� (Vaterschaftsanfechtung durch den Ehemann der Mutter; Art. 312 Abs. 2, 316 C. civ.):
Der Ehemann kann seine Vaterschaft innerhalb von sechs Monaten ab der Geburt des Kindes bzw., wenn der Ehe-
mann abwesend war, ab seiner R�ckkehr oder, wenn ihm die Geburt verheimlicht worden war, ab Entdeckung der
T�uschung anfechten. Dann muss der Ehemann nachweisen, dass er der Vater des Kindes nicht sein kann (Art.
312 Abs. 2 C. civ.).

91 Contestation de paternit� l�gitime aux fins de l�gitimation (Art. 318 ff. C. civ.): Die Mutter und deren neuer Ehe-
mann kçnnen ebenfalls die Vaterschaft des fr�heren Ehemannes anfechten, aber nur, wenn die Mutter den wirk-
lichen Vater des Kindes heiratet. Die Mutter und ihr neuer Mann m�ssen die Klage in den auf ihre Eheschließung
folgenden sechs Monaten einreichen; das Kind muss j�nger als sieben Jahre sein.

92 Anfechtung der ehelichen Abstammung: A contrario – Auslegung von Art. 322 Abs. 2 und 334–9 C. civ.: Der
Kassationshof hat 1985 entschieden,87 dass das Kind oder jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, die Vater-
schaft des Ehemannes der Mutter anfechten kann, wenn Geburtsurkunde und Statusbesitz des Kindes wider-
spr�chlich sind (a contrario – Auslegung von Art. 322 Abs. 2 C. civ.).88 Diese Anfechtungsmçglichkeit ist dreißig
Jahre ab Geburt des Kindes gegeben. 1976 hatte der Kassationshof schon entschieden,89 dass Art. 334–9
C. civ. a contrario dahin interpretiert werden m�sse, dass eine Anerkennung bzw. eine gerichtliche Vaterschafts-
klage zul�ssig sei, wenn die eheliche Abstammung des Kindes nur durch Geburtsurkunde und nicht durch Status-
besitz festgestellt worden sei.

93 4. Die Legitimation (l�gitimation). Ein Kind kann entweder durch die nachtr�gliche Eheschließung seiner
Eltern oder durch Gerichtsentscheidung legitimiert werden. In beiden F�llen erfolgt die Legitimation nicht r�ck-
wirkend, sondern erst am Tag der Eheschließung bzw. der endg�ltigen Gerichtsentscheidung.

94 a) Durch nachfolgende Eheschließung (Art. 331 ff. C. civ.). Alle Kinder, die außerhalb der Ehe geboren
wurden, werden durch die nachfolgende Ehe ihrer Eltern legitimiert (Art. 331 C. civ.). Ggf. kann das Kind von
einem Elternteil bei der Eheschließung anerkannt werden; dann stellt der Standesbeamte die Anerkennung und
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84 Es obliegt dann den Parteien, diese Interessenten in den
Prozess einzubeziehen. Wenn sie dies entgegen der
Anordnung des Gerichts nicht tun, kann das Gericht von
diesem Verhalten alle rechtlichen Folgen ableiten.

85 Der Ehemann kann aber seine Vaterschaft leichter anfech-
ten als in dem Normalfall von Art. 312, s. Art. 314
Abs. 3.

86 Allerdings kann die gesetzliche Vaterschaftsvermutung in
einem Fall wiederhergestellt werden (Art. 313 Abs. 2

C. civ.: wenn das Kind gegen�ber den beiden Ehegatten
den Statusbesitz eines ehelichen Kindes hat).

87 CCass. Civ. I, 27.2.1985 (zwei Urteile), D. 1985. J. 265
m. Anm. Cornu.

88 S. CCass. Civ. I,14.6.2000, Dr. Fam. 2000, 209 m. Anm.
Murat.

89 CCass. Civ. I, 9.6.1976, Bull. civ. I, Nr. 211.
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die Legitimation in einer getrennten Urkunde fest (Abs. 2). Wenn das Kindschaftsverh�ltnis gegen�ber den Eltern
bzw. einem Elternteil erst nach deren Eheschließung festgestellt wird, kann die Legitimation nur durch Urteil
stattfinden (Art. 331–1 C. civ.). Das Urteil spricht die Legitimation nur aus, wenn das Kind seit der Eheschließung
den Statusbesitz eines gemeinsamen Kindes der Ehegatten hat.

95b) Durch Gerichtsentscheidung (l�gitimation par autorit� de justice, Art. 333 ff. C. civ.). Wenn zwischen
den Eltern des Kindes die Ehe unmçglich ist, kann das Kind durch Gerichtsurteil (des tribunal de grande instance)
legitimiert werden, wenn es gegen�ber dem Elternteil, der die Legitimation beantragt, den Statusbesitz eines
nichtehelichen Kindes hat (Art. 333 C. civ.). Der Antrag kann auch von den beiden Eltern eingereicht werden;
wenn einer der Eltern w�hrend der Empf�ngniszeit anderweitig verheiratet war, wenn jedoch diese Ehe nicht auf-
gelçst ist, kann er einen Legitimationsantrag nur mit dem Einverst�ndnis seines Ehegatten stellen (Art. 333–2
C. civ.). Wenn der Antrag von nur einem Elternteil gestellt wird, entfaltet die Legitimation keine Wirkung gegen-
�ber dem anderen Elternteil und f�hrt zu keiner Nachnamens�nderung f�r das Kind, es sei denn, das Gericht ent-
scheidet anders (Art. 333–4 C. civ.).

III. Nichteheliche Abstammung (filiation naturelle)
96Die nichteheliche Abstammung kennzeichnet sich durch zwei Grundregeln: zun�chst die Teilbarkeit (divisibilit�)

der Abstammungsfeststellung: Die Feststellung der Mutterschaft f�hrt nicht zwangsl�ufig zu der der Vaterschaft.
Dann auch durch die Freiheit der Abstammungsfeststellung (libert� d’�tablissement), auch wenn (seit dem Gesetz
v. 3.1.1972) das Kind aus einem Ehebruch hervorgeht. Wenn die nichteheliche Abstammung nicht freiwillig fest-
gestellt wird, besteht die Mçglichkeit, eine Gerichtsklage einzureichen.

971. Freiwillige Feststellung der nichtehelichen Abstammung. Die nichteheliche Abstammung kann entweder
durch freiwillige Anerkennung des Elternteils oder durch Statusbesitz des Kindes festgestellt werden.

98a) Reconnaissance volontaire (Anerkennung). Die Anerkennung ist ein persçnlicher und individueller Akt.
Sie muss entweder in der Geburtsurkunde oder vor dem Standesbeamten oder noch vor einem Notar erfolgen (sog.
acte authentique, Art. 335 C. civ.). Wenn die Geburtsurkunde den Namen der Mutter enth�lt, gilt dies als Aner-
kennung des Kindes durch die Mutter, vorausgesetzt, das Kind hat den Statusbesitz eines nichtehelichen Kindes
gegen�ber der Mutter (Art. 337 C. civ.). Wenn der Vater dagegen das Kind anerkennt, ohne den Namen der Mut-
ter anzugeben und ohne dass die Mutter das Kind anerkannt h�tte, gilt die Anerkennung nur gegen�ber dem Vater
(Art. 336 C. civ.).

99Die Anerkennung kann von jedem Interessenten (sogar von demjenigen, der sie vorgenommen hat) angefochten
werden. Die Staatsanwaltschaft ist auch anfechtungsberechtigt (Art. 339 C. civ.). Allerdings ist eine Anfechtung
nur noch von dem Kind selbst, dem anderen Elternteil oder denjenigen, die behaupten, sie seien die wirklichen
Eltern, mçglich, wenn das Kind seit mindestens zehn Jahren seit der Anerkennung einen dieser Anerkennung ent-
sprechenden Statusbesitz hat (Abs. 3 C. civ.).90

100b) Statusbesitz (possession d’�tat). Seit dem Gesetz v. 25.6.1982 kann die Feststellung der nichtehelichen
Abstammung auch durch Statusbesitz (possession d’�tat) festgestellt werden, was vorher nur f�r die eheliche
Abstammung zul�ssig war. Zu dem Begriff der possession d’�tat, siehe Rn 82.

1012. Gerichtliche Feststellung der nichtehelichen Abstammung. Nichteheliche Vaterschaft bzw. Mutter-
schaft kann bei Fehlen einer entsprechenden Geburtsurkunde oder des entsprechenden Statusbesitzes gerichtlich
festgestellt werden, jedoch nur, wenn starke Indizien bzw. Vermutungen f�r die Vaterschaft bzw. Mutterschaft
des Beklagten sprechen (Art. 340 C. civ. f�r die Vaterschaft und 341 C. civ. f�r die Mutterschaft). Der Kl�ger
muss diese Indizien und Vermutungen nachweisen. Der Richter entscheidet nach freiem Ermessen, ob sie schwer
wiegend genug sind, um danach s�mtliche Beweismittel (wie z.B. die Anordnung einer Blutprobe bzw. eines Gen-
tests durch das Gericht) einzuf�hren.

102a) Vaterschaft (Art. 340 C. civ.). Klageberechtigt ist nur das Kind (Art. 340–2 C. civ.), das allerdings w�hrend
seiner Minderj�hrigkeit von der Mutter vertreten wird, die die Klage im Namen des Kindes einreichen kann. Die
Klage wird gegen den angeblichen Vater bzw. dessen Erben erhoben (Art. 340–3 C. civ.). Die Frist ist kurz: zwei
Jahre ab Geburt des Kindes (Art. 340–4 Abs. 1 C. civ.).91 Wenn die Mutter die Vaterschaftsklage nicht erhoben
hat, kann das Kind dies selbst in den zwei Jahren ab seiner Vollj�hrigkeit tun (letzter Abs.). Wenn das tribunal de
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90 Dabei soll ein biologisches Gutachten grunds�tzlich ange-
ordnet werden, es sei denn, es besteht ein berechtigter
Grund, es nicht anzuordnen, s. CCass. Civ. I, 28.3.2000,
D. 2000. 731 m. krit. Anm. Gar�.

91 Allerdings l�uft bei concubinage (stabilen, dauerhaften
Beziehungen zwischen der Mutter und dem beklagten

Mann) die Frist erst ab Beendigung der concubinage ab
(Art. 340–4 Abs. 2 C. civ.). Wenn der Vater zum Unter-
halt des Kindes beigetragen hat, l�uft ebenfalls die Ver-
j�hrungsfrist erst ab Einstellung dieses Beitrags.
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grande instance der Klage stattgibt, entscheidet es �ber den Namen des Kindes und �ber die elterliche Sorge (Art.
340–6 C. civ.). Wenn es die Klage abweist, kann es trotzdem dem Kind Unterhalt (subsides) zusprechen, wenn
nachgewiesen wurde, dass zwischen der Mutter und dem Beklagten in der gesetzlichen Empf�ngniszeit sexuelle
Beziehungen stattgefunden haben (Art. 340–7 C. civ.).92

103 b) Mutterschaft (Art. 341 C. civ.). Eine Mutterschaftsklage ist in der Praxis sehr selten. Sie steht dem Kind
w�hrend dreißig Jahren zu. Es muss i.d.R. sowohl die Entbindung (accouchement) der beklagten Frau als auch
seine Identit�t mit dem Kind, das die beklagte Frau auf die Welt gebracht hat, nachweisen (Art. 341 C. civ.). Alle
Beweismittel sind zugelassen.

104 Das franzçsische Recht hat den Grundsatz „mater semper certa est“ nicht �bernommen. Es steht der Mutter frei,
bei der Entbindung darauf zu bestehen, dass ihre Identit�t verheimlicht wird (sog. accouchement sous X, Art. 341
C. civ.). In diesem Fall kann keine Mutterschaftsklage eingereicht werden, und w�re dar�ber hinaus wegen man-
gelnder Indizien und Vermutungen zwangsl�ufig zum Scheitern verurteilt.93

IV. Die Adoption des Kindes
105 Das franzçsische Recht kennt zwei Formen von Adoption: Die Volladoption (adoption pl�ni�re) und die einfache

Adoption (adoption simple), die unterschiedliche Rechtsfolgen herbeif�hren. Beide unterliegen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (juridiction gracieuse). Das Recht der Adoption wurde duch das Gesetz Nr. 96–604 v. 5.7.1996
und zuletzt durch das Gesetz Nr. 2002–304 v. 4.3.2002 abge�ndert.94

106 1. Volladoption (adoption pl�ni�re). a) Adoptionsberechtigte. Die Volladoption kann entweder von zwei
Ehegatten oder von einer Einzelperson beantragt werden (Art. 346 Abs. 1 C. civ.); zwei Partnern einer nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft bzw. zwei PACS-Partnern wird nicht gestattet, gemeinsam ein Kind zu adoptieren.
Die Ehegatten, die ein Kind adoptieren wollen, m�ssen entweder beide das 28. Lebensjahr vollendet haben oder
seit mehr als zwei Jahren verheiratet sein (Art. 343 C. civ.). Bei Adoption durch nur eine Person muss danach
unterschieden werden, ob der Annehmende verheiratet ist oder nicht. Wenn er verheiratet ist, verlangt Art. 343–1
Abs. 2 C. civ. die Zustimmung des Ehegatten.95 Wenn der Annehmende ledig ist, muss er das 28. Lebensjahr voll-
endet haben (Art. 343–1 Abs. 1 C. civ.). Der bzw. die Annehmenden m�ssen mindestens 15 Jahre �lter sein als
das Adoptivkind (Art. 344 C. civ.).96 Bei berechtigten Gr�nden kann aber das Gericht eine Adoption aussprechen,
obwohl der Altersunterschied niedriger ist (Art. 344 Abs. 2 C. civ.).

107 b) Voraussetzungen betreffend das Adoptivkind. Grunds�tzlich muss das Kind j�nger als 15 Jahre sein (Art.
345 C. civ.), wobei gewisse Ausnahmen von der Regel bestehen (Abs. 2). Wenn das Kind �lter als 13 Jahre ist,
muss es persçnlich zur Adoption einwilligen (Abs. 3). Drei Kategorien von Kindern kçnnen adoptiert werden: 1)
diejenigen, bei denen die Eltern bzw. der Familienrat zur Adoption eingewilligt haben,97 2) die sog. pupilles de
l’Etat (Kinder, die dem Amt f�r Kinderf�rsorge anvertraut worden sind, weil sie ausgesetzt worden98 bzw. Wai-
senkinder sind oder weil deren Eltern die elterliche Sorge entzogen worden ist; 3) Kinder, die unter den Vorausset-
zungen von Art. 358 C. civ. f�r ausgetzt erkl�rt worden sind (siehe Art. 347 C. civ.). Wenn die Eltern der Adoption
eingewilligt haben, oder wenn das Gericht das Kind f�r abandonn� (ausgesetzt) erkl�rt hat, wird das Kind bei dem
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92 Jedes nichteheliche Kind, dessen v�terliche Abstammung
nicht gesetzlich festgestellt wird, kann n�mlich solche
subsides von dem Mann verlangen, der mit der Mutter
w�hrend der Empf�ngniszeit intime Beziehungen gehabt
hat, s. Art. 342 C. civ. (sog. action � fins de subsides).
Eine solche Klage zielt nicht darauf, die Vaterschaft
gerichtlich festzustellen, sondern nur darauf, den poten-
ziellen Vater zu Unterhaltszahlung zu zwingen.

93 S. Cornu, Droit civil, La famille, Rn 271 S. 414.
S. jedoch �ber den Zugang zu persçnlicher Abstammung
das Gesetz Nr. 2002–93 v. 22.1.2002 und Art. L 222–6
Code de l’action sociale et des famille (die anonym
geb�hrende Frau kann gewisse Informationen �ber ihre
Gesundheit, die des Vaters, die Abstammung des Kindes
und – in geschlossenem Kuvert – ihre Identit�t hinterlas-
sen). Sie kann jederzeit ihre Identit�t mitteilen. Die Iden-
tit�t der Frau kann sp�ter dem Kind mitgeteilt werden,
wenn es einen Informationsantrag stellt, und wenn die
leibliche Mutter zustimmt).

94 Journal Officiel v. 5.3.2002, S. 4161.
95 �fter wird das Kind des Ehegatten auf diese Weise adop-

tiert. Eine Volladoption ist jedoch nur mçglich, wenn die
Abstammung des Kindes nur gegen�ber dem Ehegatten
des Annehmenden festgestellt ist oder wenn der andere

Elternteil verstorben ist, ohne Verwandte in aufsteigender
Linie zu hinterlassen (oder wenn sie das Kind offensicht-
lich vernachl�ssigt haben), oder wenn dem anderen
Elternteil die elterliche Sorge entzogen wurde (Art. 345–1
C. civ.). Bei Adoption des Kindes des Ehegatten gelten
die gesetzlichen Altersvoraussetzungen nicht (Art. 343–2
C. civ.).

96 Art. 344 C. civ. verlangt jedoch nur zehn Jahre Alters-
unterschied bei Adoption des Kindes des Ehegatten.

97 Die Einwilligung wird von dem Elternteil erteilt, gegen-
�ber dem die Abstammung des Kindes festgestellt
ist (Art. 349 C. civ.); wenn die Abstammung gegen�ber
beiden Eltern feststeht, m�ssen beide zur Adoption ein-
willigen (Art. 348 C. civ.). Die Einwilligung wird entwe-
der vor dem Notar oder vor dem Urkundsbeamten der
Gesch�ftsstelle des tribunal d’instance oder gegen�ber
dem Amt f�r Kinderf�rsorge (service de l’aide sociale �
l’enfance) abgegeben, Art. 348–3 C. civ. Sie kann binnen
zwei Monaten widerrufen werden.

98 S. Art. 350 C. civ.: Das Kind, das sich bei Privatpersonen
bzw. bei dem Amt f�r Kinderf�rsorge in Pflege befindet,
wird vom Gericht (tribunal de grande instance) f�r aban-
donn� (ausgesetzt) erkl�rt, wenn sich die Eltern ein Jahr
lang offensichtlich nicht f�r das Kind interessiert haben.
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(den) k�nftigen Annehmenden in Pflege gegeben (Art. 351 C. civ., sog. placement en vue de l’adoption). Ab die-
sem Zeitpunkt kann das Kind seiner leiblichen Familie nicht mehr zur�ckgegeben werden. Dann wird die Adop-
tion auf Antrag des Annehmenden vom tribunal de grande instance ausgesprochen, es sei denn, die gesetzlichen
Voraussetzungen sind nicht erf�llt bzw. die Adoption entspricht nicht dem Kindeswohl (Art. 353 C. civ.).

108c) Wirkungen der Volladoption. Ohne R�ckwirkung erlangt das Kind eine neue Abstammung, die die alte
ersetzt99 (Art. 356 C. civ.). Das Kind wird einem ehelichen Kind gleichgestellt. Die Wirkungen entfalten sich ab
dem Tag, an dem der Adoptionsantrag beim Gericht eingereicht wurde (Art. 355 C. civ.). Die Adoption ist unwi-
derruflich (Art. 359 C. civ.). Allerdings gestattet Art. 360 Abs. 2 C. civ., dass die einfache Adoption des Kindes
trotz Bestehens der Volladoption bei schwerwiegenden Gr�nden (motifs graves) ausgesprochen wird.100

109d) Name und Vorname des Adoptivkindes. Das Kind f�hrt den Namen des Annehmenden.101 Auf Antrag
kann das Gericht die Vornamen des Kindes �ndern (Art. 357 Abs. 2 C.civ., Art. 1175 NCPC).

1102. Einfache Adoption (adoption simple). Eine einfache Adoption kann erfolgen, gleichg�ltig, wie alt der
Angenommene ist (Art. 360 C. civ.: �ber 15 Jahre oder sogar vollj�hrig). Er muss allerdings persçnlich zur Adop-
tion einwilligen, wenn er �lter als 13 Jahre ist. Es wird vom Gesetz nicht verlangt, dass sich das Kind vor der
Adoption bei dem Annehmenden in Pflege befunden hat. Das Gericht spricht die Adoption aus, wenn sie dem
Kindeswohl entspricht.

111Wirkungen: Laut Art. 364 C. civ. „bleibt der Angenommene in seiner leiblichen Familie“; im Gegensatz zur
Volladoption bleibt also die leibliche Abstammung bestehen, so dass der Angenommene seine Erbanspr�che,
insb. seinen Pflichtteil, seinen Unterhaltsanspruch102 beh�lt (Art. 364, 367 Abs. 2 C. civ.). Er ist auch seinen leibli-
chen Eltern gegen�ber unterhaltsverpflichtet. Gleichzeitig wird der Angenommene in die Familie des Annehmen-
den aufgenommen und wird dort grunds�tzlich103 einem ehelichen Kinde gleichgestellt. Der Annehmende ist
allein Tr�ger der elterlichen Sorge gegen�ber einem minderj�hrigen Adoptivkind (Art. 375 C. civ.).

112Namensrecht: Der Angenommene f�hrt einen Doppelnamen: seinen urspr�nglichen Nachnamen und den Nach-
namen des Annehmenden (Art. 363 C. civ.).104 Jedoch kann das Gericht auf Antrag des Annehmenden entschei-
den, dass der Angenommene nur den Namen des Annehmenden f�hren wird (Abs. 2). Dabei muss der Angenom-
mene persçnlich einwilligen, wenn er �lter als 13 Jahre ist.

V. Die elterliche Sorge (autorit� parentale)

1131. Gesetzliche Entwicklung. Das Recht der autorit� parentale wurde durch mehrere Gesetze reformiert:
Gesetz vom 4.6.1970,105 das den Begriff der puissance paternelle (v�terliche Gewalt) durch autorit� parentale
ersetzte und die grunds�tzliche Gleichstellung zwischen Vater und Mutter (zumindest bei ehelichen Kindern) her-
stellte; Gesetz vom 22.7.1987106 und Gesetz vom 8.1.1993,107 das die gemeinsame elterliche Sorge als Grundprin-
zip setzte; schließlich das j�ngste Gesetz vom 4.3.2002,108 das das Gleichheitsprinzip zwischen Eltern und zwi-
schen ehelichen und nichtehelichen Kindern bei der Regelung der elterlichen Sorge vollendete. So gelten z.B.
heute dieselben Regeln f�r Kinder, deren Eltern geschieden bzw. anderweitig getrennt leben.

1142. Tr�ger der elterlichen Sorge. Wenn das Kindschaftsverh�ltnis gegen�ber beiden Elternteilen gleichzeitig
festgestellt wurde, steht den beiden Eltern die elterliche Sorge gemeinsam zu (autorit� parentale conjointe, Art.
372 Abs. 1 C. civ.). Wenn es nicht der Fall ist, ist der Elternteil, gegen�ber dem das Kindschaftsverh�ltnis
zun�chst festgestellt wurde, Alleintr�ger der elterlichen Sorge; diese kann jedoch sp�ter gemeinsam werden, wenn
die Eltern eine gemeinsame Erkl�rung bei der Gesch�ftsstelle des Gerichts abgeben bzw. wenn auf Antrag des
zweiten Elternteils der Familienrichter die gemeinsame elterliche Sorge ausspricht (Art. 372 Abs. 3 C. civ.).

115Bei Trennung der Eltern (Scheidung, Getrenntleben…) wird grunds�tzlich die elterliche Sorge weiterhin
gemeinsam ausge�bt (Art. 373–2 C. civ.). Der Richter legt nur fest, wo das Kind seinen gewçhnlichen Aufenthalt
(r�sidence habituelle) haben wird, wobei ein wechselnder Aufenthalt bei Vater und bei Mutter (h�bergement
altern�) mçglich ist (Art. 373–2–9 C. civ.). Jeder Elternteil muss mit dem Kind persçnliche Beziehungen pflegen
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Ferrand 1989

99 So verliert das Kind alle Anspr�che und Pflichten in der
leiblichen Familie.

100 Dies wird der Fall sein, wenn die Volladoption zu keinem
Erfolg, sondern zu einem Scheitern gef�hrt hat.

101 Bei Adoption durch zwei Ehegatten gelten die Regeln
von Art. 311–21 C. civ., s. Rn 113.

102 Allerdings nur, wenn der Annehmende dem Angenom-
menen keinen Unterhalt leisten kann, s. Art. 367 Abs. 2
C. civ.

103 Mit einigen erbrechtlichen Einschr�nkungen bei Tod der
Verwandten in aufsteigender Linie des Annehmenden, s.
Art. 368, 368–1 C. civ.

104 Im Falle einer Adoption durch zwei Ehegatten f�hrt der
Angenommene seinen urspr�nglichen Namen und entwe-
der den Namen der Ehefrau oder den des Ehemannes. Bei
Dissens zwischen den Ehegatten f�hrt der Angenommene
den Namen des Ehemannes, Art. 363 Abs. 1 C. civ.

105 D. 1970. L. 138 und 248.
106 D. 1987. L. 319.
107 Journal Officiel v. 9.1.1993, S. 7.
108 Journal Officiel v. 5.3.2002, S. 4161.
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(Art. 373–2 Abs. 2 C. civ.). Der Familienrichter kann einem Elternteil die Aus�bung der elterlichen Sorge anver-
trauen, wenn das Kindeswohl es verlangt (Art. 373–2–1 C. civ.); dann hat der andere Elternteil ein Umgangsrecht,
das nur bei gravierenden Umst�nden abgelehnt werden kann. Grunds�tzlich d�rfen die Eltern Vereinbarungen
treffen, durch die sie die Modalit�ten der Aus�bung der elterlichen Sorge und den Beitrag zum Unterhalt des Kin-
des festsetzen (Art. 373–2–7 C. civ.); der Familienrichter genehmigt die Vereinbarung (homologation), es sei
denn, das Kindeswohl ist dadurch nicht gen�gend gesch�tzt bzw. ein Elternteil hat der Vereinbarung nicht frei
zugestimmt. Bei Gerichtsverfahren hat jeder einsichtsf�hige Minderj�hrige das Recht, allein bzw. in der Anwe-
senheit eines Anwalts oder einer anderen Person vom Richter gehçrt zu werden (Art. 388–1 C. civ.), es sei denn,
der Richter schließt dies durch eine begr�ndete Entscheidung aus.

116 3. Inhalt der elterlichen Sorge. Die Personensorge enth�lt eine Reihe von Pflichten und Rechten im Interesse
des Kindes (Art. 371–1 C. civ.): droit de garde (Pflege, Obhut, Recht zu entscheiden, wo es seinen Wohnsitz
haben wird), Beaufsichtigungspflicht (devoir de surveillance), Erziehungspflicht, Haftung der Eltern f�r den
durch das Kind verursachten Schaden (Art. 1384 Abs. 4 C. civ.). Von dieser Haftung kçnnen die Eltern nur bei
hçherer Gewalt (force majeure) entlastet werden.109

117 Die Vermçgenssorge umfasst zwei Elemente: die administration l�gale und die jouissance l�gale. Erstere gibt
den Eltern das Recht, das Vermçgen des Kindes zu verwalten. Letztere gestattet ihnen, die Ertr�ge des Kindesver-
mçgens persçnlich einzuziehen, unter der Voraussetzung, dass sie dem Kind Unterhalt leisten (Art. 382 – 387 C.
civ.). Allerdings erstreckt sich dieses Recht nicht auf die G�ter, die das Kind durch seine Arbeit erworben hat
bzw. die ihm unter der Bedingung geschenkt bzw. vermacht worden sind, dass die Eltern die Nutznießung nicht
haben werden (Art. 387 C. civ.).

C. Das Namensrecht
I. Der Nachname

118 Das Recht des Nachnamens wurde durch das Gesetz Nr. 2002–304 vom 4.3.2002 ge�ndert, das am 1.9.2003 in
Kraft getreten ist.110 Laut Art. 311–21 C. civ. w�hlen die Eltern des Kindes, wenn das Kindschaftsverh�ltnis ihnen
gegen�ber gleichzeitig festgestellt wird, den Nachnamen des Kindes, der entweder der Nachname des Vaters oder
der Nachname der Mutter oder ihrer beider Namen zusammen111 in der von ihnen gew�hlten Reihenfolge sein
kann. Diese Wahl wird gegen�ber dem Standesbeamten erkl�rt. Bei fehlender Erkl�rung f�hrt das Kind den Nach-
namen des Vaters. Der Nachname, der dem erstgeborenen Kind verliehen wird, gilt auch f�r die k�nftigen Kinder
des Paares.

119 Wenn dagegen nur ein Elternteil das Kind anerkannt hat, f�hrt das Kind den Nachnamen dieses Elternteils. Wenn
sp�ter das Kindschaftsverh�ltnis gegen�ber dem anderen Elternteil festgestellt wird, kçnnen die Eltern durch
gemeinsame Erkl�rung gegen�ber dem Standesbeamten entscheiden, dass das Kind in Zukunft den Namen des
Elternteils, gegen�ber dem das Kindschaftsverh�ltnis sp�ter festgestellt wurde, oder ihrer beider Nachnamen
zusammen (in der von ihnen gew�hlten Reihenfolge) f�hren wird (Art. 334–2 C. civ.).

120 Nachnamens�nderung: Grunds�tzlich gilt das Prinzip des immutabilit� du nom patrimonial (Unab�nderlichkeit
des Nachnamens). Das franzçsische Recht sieht jedoch gewisse F�lle vor, in denen eine �nderung des Nach-
namens mçglich ist, wenn der Antragsteller einen „motif l�gitime“ (berechtigten Grund) geltend macht (Art. 61
C. civ.). Der Antrag wird an den Justizminister adressiert. Ein Verwaltungsverfahren findet statt und die �nderung
wird durch d�cret (Regierungsverordnung) gestattet. Die �nderung gilt dann auch automatisch f�r die minderj�h-
rigen Kinder des Antragstellers, wenn sie weniger als 13 Jahre alt sind (Art. 61–2 C. civ.). Wenn das Kind �lter
ist, wird grunds�tzlich sein Einverst�ndnis verlangt (Art. 61–3 C. civ.). Jeder Interessent kann gegen das d�cret,
das die Nachnamens�nderung gestattet, Einspruch einlegen (Art. 61–1 C. civ.).

II. Der Vorname
121 Grunds�tzlich entscheiden die Eltern frei, welchen Vornamen ihr Kind f�hren wird (Art. 57 Abs. 2 C. civ.). Wenn

die Eltern des Kindes dem Standesbeamten nicht bekannt sind, w�hlt dieser drei Vornamen, von denen der letzte
dem Kind als Nachnamen dienen wird.

122 Wenn der Standesbeamte der Meinung ist, dass die von den Eltern gew�hlten Vornamen an sich bzw. mit den
anderen Vornamen bzw. dem Nachnamen des Kindes zusammen dem Kindeswohl bzw. Rechten von Dritten
widersprechen, meldet er dies der Staatsanwaltschaft, die den Familienrichter anrufen kann (Art. 57 Abs. 3 C.

L�nderbericht

1990 Ferrand

109 CCass. Civ. II, 19.2.1997, Bull. civ. II, Nr. 55 und 56.
110 Journal Officiel v. 5.3.2002, S. 4159.

111 Ein Elternteil kann jedoch in diesem Falle nur einen sei-
ner Nachnamen (bei Doppelnamen) �bertragen.
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civ.).112 Wenn der Richter derselben Ansicht ist, ordnet er die Streichung des Vornamens vom Standesamtsregister
an. Wenn die Eltern keinen neuen Vornamen w�hlen, der dem Kindeswohl und den Rechten von Dritten nicht
widersprechen, entscheidet der Familienrichter selbst, welchen Vornamen das Kind f�hren wird (Abs. 4).

123Vornamens�nderung: Bei berechtigtem Interesse kann jeder beim Familienrichter eine Vornamens�nderung
beantragen (Art. 60 C. civ.). Ein solches Interesse wird z.B. anerkannt, wenn der Antragsteller schon lange den
beantragten Vornamen tats�chlich f�hrt (usage prolong�)113 oder einen Vornamen mçchte, der seine Integration in
die franzçsische Gesellschaft besser ermçglicht,114 oder noch religiçse bzw. kulturelle Gr�nde geltend macht.115

Im Falle einer Einb�rgerung (naturalisation) kann sowohl der Nachname als auch der Vorname des Eingeb�rger-
ten ge�ndert werden (Gesetz Nr. 72–964 v. 25.10.1972,116 sog. francisation des nom et pr�noms).

D. Registrierte heterosexuelle/homosexuelle Lebensgemeinschaft (Pacte civil de
solidarit�, PACS)

124Das Gesetz Nr. 99–944 vom 15.11.1999117 nimmt den PACS in einem neuen Titel XII des ersten Buches des Code
civil (Art. 515–1 ff.: Titre XII: Du Pacte civil de solidarit�) auf. Er wird als Vertrag bezeichnet, der „zwischen
zwei nat�rlichen vollj�hrigen Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts geschlossen werden kann,
um ihr Zusammenleben zu regeln“ (Art. 515–1 C. civ.).118 Gleich nach seinem Erlass wurde das Gesetz dem Ver-
fassungsrat (Conseil constitutionnel) im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens vorgelegt; die Entscheidung
des Verfassungsrats vom 9.11.1999119 erkl�rt den PACS f�r mit der franzçsischen Verfassung vereinbar, �ußert
jedoch gewisse Vorbehalte, insb. was die F�hrung der Register im Hinblick auf den Schutz der Privatsph�re der
PACS-Partner angeht, interpretiert den Begriff des Zusammenlebens der Partner und stellt den zwingenden Cha-
rakter der Beistandspflicht fest, die Art. 515–4 C. civ. den Partnern auferlegt.

125Statistiken: Bis Ende Dezember 2003 sind �ber 100.000 (insgesamt 104.600) PACS abgeschlossen worden,120

w�hrend die Zahl der Eheschließungen leicht zur�ckgegangen ist.121

I. Der Abschluss eines PACS-Vertrags
126Wer darf einen PACS abschließen? Der PACS ist verboten zwischen Verwandten in auf- und absteigender

Linie, zwischen Verschw�gerten in gerader Linie sowie zwischen Verwandten in Seitenlinie bis zum dritten Grad
einschließlich. Jemand, der schon verheiratet ist, darf auch keinen PACS eingehen. Dieselbe Person darf gleich-
zeitig nur durch einen PACS gebunden sein (Art. 515–2 C. civ.). Weder ein Minderj�hriger noch ein Vollj�hriger
unter Vormundschaft kann einen PACS abschließen.122

127Registrierungsverfahren: Gem�ß Art. 515–3 C. civ. m�ssen die Personen, die einen PACS abschließen wollen,
eine gemeinsame schriftliche, ihr Zusammenleben organisierende Erkl�rung verfassen. Diese Erkl�rung muss bei
dem Tribunal d’instance (Amtsgericht) abgegeben werden, in dessen Bezirk die Partner ihren gemeinsamen Auf-
enthalt begr�nden. Zwei Exemplare des PACS-Vertrags werden ebenfalls dem Gericht vorgelegt. Eine Kopie der
Geburtsurkunde und ein von der Gesch�ftsstelle des Tribunal d’instance des Geburtsortes der Partner ausgestelltes
Zeugnis m�ssen beigef�gt werden. Dieses Zeugnis bescheinigt, dass keiner der beiden Partner schon durch einen
PACS oder durch eine Eheschließung gebunden ist. Die Erkl�rung wird vom Urkundsbeamten der Gesch�ftstelle
in ein Register eingetragen;123 sie wird ebenfalls in einem beim Tribunal d’instance des Geburtsortes beider Part-
ner gef�hrten Register vermerkt. Der Vertrag ist Dritten gegen�ber wirksam, sobald er in das Register des Tribu-
nal d’instance eingetragen worden ist.

128Wenn der PACS-Vertrag ge�ndert wird, m�ssen die Partner zwei Exemplare der �nderungsabrede beim Tribu-
nal d’instance, das die erste Erkl�rung registriert hatte, vorlegen.

Frankreich

Ferrand 1991

112 S. z.B. CA Rennes, 4.5.2000, JCP 2001.IV. 2655 (Vor-
name des Kindes: M�gane, Nachname: Renault! Dies
wurde jedoch vom Richter akzeptiert).

113 CA Paris, 21.11.1995, D. 1996. 355 m. Anm. Gar�; CA
Nancy, 6.10.2000, Bulletin des arrÞts de la Cour de cassa-
tion 15 Dez. 2000, Nr. 1409.

114 CA Paris, 20.12.1988, D. 1989. IR. 37.
115 CA Paris, 17.1.2002, D. 2002. IR. 695.
116 S. C. civ. 2004, Delloz, S. 182.
117 Journal Officiel v. 16.11.1999, S. 16 959.
118 Das Gesetz v. 15.11.1999 hat ebenfalls in einem neuen

Art. 515–8 C. civ. das nicheheliche Zusammenleben (con-
cubinage) definiert: Es ist „ein faktisches Zusammenle-
ben, das sich durch eine stabile, dauerhafte Lebens-
gemeinschaft zwischen zwei Personen unterschiedlichen
oder gleichen Geschlechts kennzeichnet, die als Paar

zusammenleben“). Diese Definition soll der Rechtspre-
chung des Kassationshofs, der sich bis jetzt weigerte, den
Begriff concubinage und die sich daraus ergebenden
rechtlichen Vorteile auf homosexuelle Paare auszudeh-
nen, ein Ende setzen.

119 Nr. 99–419 DC, Journal Officiel v. 16.11.1999; D. 2000.
Somm. 424 m. Anm. Garneri; JCP 2000. I. 261,
Nr. 15 ff., m. Anm. Mathieu und Verpeaux.

120 S. Le Monde v. 21.2.2003, S. 9.
121 S. Le Monde, a.a.O.: 2003 wurden 280 300 Ehen

geschlossen (-2,1% im Vergleich zu 2002).
122 S. Art. 506–1 und 515–1 C. civ.
123 Im Ausland wird die Erkl�rung zweier Partner, von denen

mindestens einer franzçsischer Staatsangehçriger ist, vor
einem Konsularbeamten abgegeben und von diesem ein-
getragen.
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II. Die Pflichten der PACS-Partner
129 1. Pflicht zusammenzuleben. Art. 515–1 C. civ. bestimmt eine Pflicht der Partner zusammenzuleben (obliga-

tion de vie commune), die in fairer Weise erf�llt werden muss, so dass die Verkennung dieser Pflicht ein PACS-
Auflçsungsverfahren zulasten des sich schuldig machenden Partners124 rechtfertigen kann.

130 2. Gegenseitige Beistandspflicht. Art. 515–4 Abs. 1 C. civ. verlangt auch von beiden Partnern, dass sie sich
gegenseitig Beistand (aide mutuelle et mat�rielle) leisten. Der Verfassungsrat hat entschieden,125 dass die Bei-
standspflicht zwingenden Charakter habe; die Partner kçnnen die Modalit�ten frei bestimmen, jedoch w�re eine
Vertragsklausel nichtig, die den zwingenden Charakter dieser Pflicht verkennen w�rde.

131 3. Gesamtschuldnerische Haftung f�r Schulden des allt�glichen Lebens. Art. 515–4 Abs. 2 C. civ. sieht
ausdr�cklich vor, dass die Partner gegen�ber Dritten f�r die von einem Partner im Rahmen des t�glichen Lebens
eingegangenen Schulden und f�r die die Wohnung betreffenden Ausgaben gesamtschuldnerisch haften.

132 4. Gesamthand (indivision). Art. 515–5 C. civ. sieht nun vor, dass das Vermçgen der Partner grunds�tzlich der
Gesamthand (indivision) unterliegt:126 Wenn in der Erwerbsurkunde nichts anderes bestimmt wird, unterliegen die
nach PACS-Abschluss entgeltlich erworbenen G�ter dem Regime der Gesamthand. Die Partner kçnnen jedoch im
PACS-Vertrag bestimmen, ob der Hausrat, den sie nach PACS-Abschluss entgeltlich erwerben werden, der
Gesamthand unterliegt oder nicht.127 Die anderen Sachen, die die Partner nach PACS-Abschluss erwerben, unter-
liegen auch diesem Regime, es sei denn, das jeweilige Rechtsgesch�ft bestimmt etwas anderes.

III. Die Rechte der PACS-Partner
133 Die PACS-Partner verf�gen �ber keine betr�chtlichen Rechte und Anspr�che.

134 1. Sozialrecht. Art. L 161–14 Code de la s�curit� sociale (Sozialgesetzbuch) bestimmt, dass derjenige, der mit
einem Sozialversicherten zusammenlebt und von ihm unterhalten wird, f�r den Krankheits- und Mutterschafts-
schutz als Anspruchsberechtigter gilt. Dies gilt auch zu Gunsten desjenigen, der durch einen PACS mit einem
Sozialversicherten verbunden ist, sofern er nicht selbst auf einer anderen Grundlage durch die Sozialversicherung
gesch�tzt ist.

135 2. Arbeitsrecht. Gewisse arbeitsrechtliche Anspr�che wie z.B. das Recht, mit dem Partner zusammen Urlaub
nehmen zu kçnnen, gelten auch f�r PACS-Partner. Die Beamten, die durch einen PACS gebunden sind, kçnnen
dies ebenfalls geltend machen, um eine Versetzung zu bekommen, damit sie mit dem Partner weiter bzw. wieder
zusammenleben kçnnen (Art. 8 des Gesetzes v. 15.11.1999128).

136 3. Mietrecht. Das Gesetz v. 15.11.1999129 �ndert die Bestimmungen des Gesetzes v. 6.7.1989130 dahin ab, dass
eine �bertragung des Mietvertrags auf einen PACS-Partner zul�ssig ist, wenn der andere Partner, der den Miet-
vertrag abgeschlossen hatte, die Wohnung verl�sst oder stirbt. Wenn ein PACS-Partner Eigent�mer einer Woh-
nung ist, die er vermietet hat, kann er sich ebenfalls zu Gunsten seines Partners oder dessen Eltern oder Abkçmm-
lingen auf Eigenbedarf berufen (Art. 15 Gesetz vom 6.7.1989).

137 4. Steuerrecht. Die Partner m�ssen drei Jahre abwarten, um nach den gleichen Regeln wie die Ehepaare (ge-
meinsame Steuererkl�rung) besteuert werden zu kçnnen. Was die Erbschaft- und die Schenkungsteuer
angeht, geht das Gesetz v. 15.11.1999 nicht sehr weit. Wenn der PACS-Vertrag mindestens zwei Jahre bestanden
hat, hat der beschenkte Partner im Falle einer Schenkung seit dem 1.1.2002 einen Freibetrag von 57.000 E, der
nicht versteuert zu werden braucht. Das Gleiche gilt im Falle einer letztwilligen Verf�gung, aber ohne Vorausset-
zung betreffend die Dauer des PACS-Vertrags. F�r den �berschießenden Betrag gilt f�r die ersten 15.000 E ein
Steuersatz von nur 40% (statt 60% bei miteinander nicht verwandten oder verschw�gerten Personen) und von
50% f�r den Rest (Art. 777 bis CGI). Der PACS-Partner hat aber keinen Pflichtteil bei der Erbfolge des anderen
Partners.

L�nderbericht

1992 Ferrand

124 TGI Lille, 5.6.2002, D. 2003. S. 515 m. Anm. Labb�e;
Dr. fam. 2003, Nr. 57 m. Anm. Beignier.

125 Oben erw�hnte Entscheidung des C. const. v. 9.11.1999 s.
Fn 114.

126 Der Gesetzentwurf hatte sich urspr�nglich f�r den G�ter-
stand der Errungenschaftsgemeinschaft entschieden, was
vern�nftiger und leichter zu handhaben gewesen w�re.
Die Gesamthand wurde jedoch vorgezogen, um ja nicht

den Eindruck eines Eheersatzes zu erwecken und damit
um den Gesetzentwurf akzeptabler zu machen.

127 Wenn nichts vereinbart wurde, gelten die Sachen als indi-
vises par moiti�, d.h., dass jeder Partner einen Anspruch
auf 50% hat.

128 Journal Officiel v. 16.11.1999, S. 16959.
129 Journal Officiel v. 16.11.1999, S. 16959.
130 Journal Officiel v. 8.7.1989.
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1385. Situation des ausl�ndischen PACS-Partners. Der PACS-Vertrag wird ber�cksichtigt, wenn im Rahmen
der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu beurteilen ist, wie eng die Bindungen des Ausl�nders zu Frankreich
sind. Allerdings wurde vom franzçsischen Verwaltungsgerichtshof vor kurzem131 entschieden, dass der Abschluss
eines PACS nicht automatisch zur Erteilung einer solchen befristeten Aufenthaltserlaubnis f�hre, denn es sei nur
ein einfaches die persçnliche Situation des Ausl�nders betreffendes Element, das ber�cksichtigt werden m�sse,
um zu beurteilen, ob im Hinblick auf die Dauer des Zusammenlebens eine Verweigerung der Erteilung der
Erlaubnis keine Verletzung seines Rechts auf Achtung des Privatlebens darstellen w�rde.

1396. Kein Adoptionsrecht. Bis jetzt hat das franzçsische Recht den PACS-Partnern nicht gestattet, gemeinsam
ein Kind zu adoptieren. Am 13.11.2001 wurde jedoch ein Informationsbericht �ber die Durchf�hrung des PACS-
Gesetzes v. 15.11.1999 von zwei Aussch�ssen der Assembl�e nationale verfasst und verçffentlicht. Dieser Bericht
bef�rwortet zun�chst, dass die Rechtsstellung des „Stiefvaters“ bzw. der „Stiefmutter“ verbessert wird, damit der
Partner des Elternteils nach Auflçsung des PACS-Vertrags weiter mit dem Kind seines ehemaligen Partners
Umgang haben kann. Die Adoption durch ein homosexuelles Paar wird ebenfalls vom Bericht bef�rwortet.

IV. Die Auflçsung des PACS-Vertrags

1401. Auflçsungserkl�rung. Der PACS wird dadurch aufgelçst, dass die Partner bei der Gesch�ftsstelle des Tribu-
nal d’instance, in dessen Bezirk mindestens einer der Partner seinen Aufenthalt hat, eine gemeinsame schriftliche
Erkl�rung hinterlegen (Art. 515–7 Abs. 1 C. civ.). Sind sich die Partner nicht einig, so muss der die Auflçsung
begehrende Partner dem anderen Partner eine Auflçsungserkl�rung �bermitteln und eine Kopie davon der
Gesch�ftsstelle des Tribunal d’instance, bei der die PACS-Erkl�rung seinerzeit abgegeben wurde. In diesem letz-
teren Fall verliert der PACS drei Monate nach Zustellung der Auflçsungserkl�rung seine G�ltigkeit. Die Lehre
hat zum Teil diese Regel mit dem Argument kritisiert, dass ein bçsgl�ubiger Partner w�hrend dieser drei Monate
versuchen kçnnte, die gesamtschuldnerische Haftung seines Partners f�r Ausgaben des allt�glichen Lebens im
Sinne von Art. 515–4 Abs. 2 C. civ. auszunutzen.

1412. Folgen der PACS-Auflçsung. Die Partner legen selbst fest, welche Folgen die PACS-Auflçsung mit sich
bringen soll (Art. 515–7 C. civ.). Sie liquidieren selbst die sich aus dem Pakt ergebenden Rechte und Pflichten.
Wenn sich allerdings die Partner nicht einigen kçnnen, muss einer von ihnen das Zivilgericht anrufen, das �ber
die vermçgensrechtlichen Folgen der Auflçsung entscheiden wird. Es kann ebenfalls �ber den Ersatz des durch
einen Partner wegen der Auflçsung erlittenen Schadens urteilen. Der Verfassungsrat hatte schon in seiner Ent-
scheidung v. 9.11.1999 (siehe Rn 124) bestimmt, dass bei einseitiger PACS-Auflçsung eine vertragliche Klausel,
durch die jeglicher Schadensersatzanspruch des Partners ausgeschlossen w�re, nichtig w�re.

142Andere Auflçsungsgr�nde sind der Tod eines der PACS-Partner (Art. 515–7 Abs. 4 C. civ.)132 sowie die Tatsa-
che, dass einer der Partner eine Ehe schliebt (Art. 515–7 Abs. 3 C. civ.).133

Frankreich

Ferrand 1993

131 S. CE, 29.6.2001, Pr�fet de la Haute Garonne c/ Zahri,
req. Nr. 224 166.

132 Dann muss der �berlebende Partner oder jeder Interessent
dem Tribunal d’instance, das die PACS-Erkl�rung ent-
gegengenommen hatte, eine Kopie des Todesscheins
zukommen lassen.

133 Der Partner, der die Ehe schliebt, muss den anderen Part-
ner durch Zustellung dar�ber informieren und dem Tribu-
nal d’instance, das die PACS-Erkl�rung entgegengenom-
men hatte, eine Kopie des zugestellten Dokuments sowie
seiner Geburtsurkunde, auf der die Ehe vermerkt ist,
zukommen lassen.
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